
Nummer 42
Freitag, 22. Oktober
Jahrgang 2021



Seite 2  Stadt Schwaigern Nr. 42 · 22. Oktober 2021

Ärztlicher Notdienst für Patienten mit
Hals–, Nasen–, Ohrenerkrankungen
Samstag, Sonntag und Feiertag von 10.00 – 20.00 Uhr in der 
HNO–Notfallpraxis an der HNO–Klinik im Klinikum am Gesund
brunnen Heilbronn, ohne Voranmeldung.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel. 0711/7877712.

Kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergelassenen Haus und Kinderärzten (nur für gesetz
lich Versicherte) Tel. 0711/96589700 oder docdirekt.de, 
Montag bis Freitag, 9.00 – 19.00 Uhr.

Renten-Sprechtag im Rathaus Schwaigern
Immer am 3. Dienstag im Monat von 8 bis 12 Uhr und von  
14 bis 18 Uhr im Bürgerbüro. Beratung, Antragstellung und 
Unterstützung bei Rentenangelegenheiten durch einen Ver 
sichertenberater der Deutschen Rentenversicherung. 
Anmeldung: Gesa Kress, Tel. 2128, gesa.kress@schwaigern.de.

Kinder- und Jugendreferat
„Koordination Kinder und Familienzentrum“
Stettener Straße 1 (Bahnhof, 1. OG), 
loebe.d@caritasheilbronnhohenlohe.de, 07138/8107946

Jugendtreff am Bahnhof
Stettener Straße 1 (Bahnhof, EG), 
koegel.n@caritasheilbronnhohenlohe.de, 07138/8107946

JuLe Jugendhilfe im Lebensfeld
Mo. – Fr. 11 – 17 Uhr (außer in den Ferien), Stettener Str. 1 
(im Bahnhof), Tel. 8129561.

Diakoniestation Leintal
Zeppelinstr. 33, Schwaigern. – Häusliche Krankenpflege rund 
um die Uhr, Nachbarschaftshilfe, hauswirtschaftl. Versorgung,  
Essen auf Rädern, Tel. 97300.

Häusliche Krankenpflege Kaltenmaier
Betreuung in Grund– und Behandlungspflege, Nachbarschafts
hilfe und hauswirtschaftl. Versorgung, Essen auf Rädern; 
Lindenstraße 7, Schwaigern, Tel. 920100, Fax 920102.

Ökumenischer Hospizdienst Leintal 
Ehrenamtlicher Einsatz geschulter Hospizhelfer/innen für 
– Besuche und Sitzwachen bei schwerkranken und sterbenden 
Menschen – Unterstützung von Angehörigen und Freunden.  
Kontakt: Petra Flake, Koordinatorin, Zeppelinstr. 33, 
Schwaigern, HospizTel. 973012, Mo. – Fr. 9 – 12 Uhr und  
Mi. + Do. 15 – 17 Uhr.

Beratung und Informationen rund um das Thema 
Pflege
Pflegestützpunkt Landkreis Heilbronn im Gesundheitszentrum 
Brackenheim:
Mo., Di., Do., Fr. 9 – 12 Uhr, Mi 16 – 18 Uhr, Tel. 07135/ 
9699500 oder 501.

Suchtberatung
Sprechstunde bei der Suchtkrankenhilfe immer am 1. Freitag 
des Monats, 17 – 19 Uhr, im ASBHaus für Pflege und Gesund
heit, Zeppelinstr. 20 – 22 im 1. OG. Infotelefon 07138/9861068.

Psychologische Beratungsstelle
Sprechstunden für Erziehungsberatung in der Diakoniestation 
Leintal, Zeppelinstr. 33, Schwaigern. Terminabsprache unter 
Tel. 07131/964420, Kreisdiakonieverband Heilbronn.

Stadtverwaltung Schwaigern 
info@schwaigern.de, amtsblatt@schwaigern.de, 
www.schwaigern.de
Zentrale  21-0
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
Montag bis Freitag .................................. 8.00 – 12.00 Uhr 
Montag und Donnerstag ...........................14.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag ................................................14.00 – 18.00 Uhr 
Bürgerbüro zusätzlich jeden 1. Samstag im Monat .. 9.00 – 12.00 Uhr
FEUERWEHR Notruf 112 
POLIZEI Notruf 110 
Polizeiposten Leintal (7.30 – 16.30 Uhr) 810630 
Polizeirevier Lauffen 07133/2090
UNFALLRETTUNGSDIENSTE 
Notruf 112 
Krankentransport (mit Mobiltelefon 07131-19222) 19222
BEREITSCHAFTSDIENSTE bei:
Stromausfall: EnBW Regional AG 0800/3629477
Störung der Wasserversorgung:  
Schwaigern, Stetten, Niederhofen 0172-6330059 
Massenbach (Störung, Notdienst) 07264/9176-99 
Massenbach (Service) 07264/9176-0
Störung der Gasversorgung: 
Stadtwerke Heilbronn 07131/56-2562 
Nach Dienstschluss 07131/56-2588

 
Corona
HotlineNummer 07131/994-5012 für allgemeine Fragen 
zum Coronavirus sowie zu Quarantänemaßnahmen, Montag – 
Freitag 8 – 12 Uhr + 13.30 – 16 Uhr, am Wochenende 12 – 
15 Uhr. Bei der CoronaHotline des Landkreises können keine 
Impftermine vereinbart werden. Die richtigen Ansprechpartner 
für medizinische Fragen, beim Auftreten von Symptomen und 
für Test auf COVID19 sind die Hausärzte.

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfall-
dienst): 116117 (der Anruf ist kostenlos, bundeseinheitliche 
Rufnummer)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notaufnahme SLK-Klinik am Gesundbrunnen Heilbronn 
Am Gesundbrunnen 20 – 26, 74078 Heilbronn
– Montag bis Sonntag ab 22.00 Uhr (ohne Voranmeldung)

Allgemeinde Notfallpraxis Brackenheim
SLK-Kliniken – Geriatrische Rehaklinik Brackenheim 
Maulbronner Straße 15, 74336 Brackenheim
– Montag bis Freitag 19.00 – 22.00 Uhr
– Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
in der Kinderklinik Heilbronn Am Gesundbrunnen
– Montag bis Freitag von 19.00 – 22.00 Uhr 
– am Wochenende und an Feiertagen von 8.00 – 22.00 Uhr
(ohne Voranmeldung)
Außerhalb dieser Öffnungszeiten über die Rettungsleitstelle 
Heilbronn, Tel. 19222.
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Notdienst der Apotheken
22.10.  Apotheke am Karlsplatz, Am Karlsplatz 5, 
   75031 Eppingen, Tel. 07262/6760
23.10.  Stadt Apotheke, Schnellerstr. 2, 74193 Schwaigern,  
   Tel. 07138/97180
24.10.  RockApotheke, Hauptstr. 72, 74912 Kirchardt, 
   Tel. 07266/1418
25.10.  RetzbachApotheke, Schwaigerner Str. 12, 
   75050 Gemmingen, Tel. 07267/91210
26.10.  BrunnenApotheke, Heilbronner Str. 60, 
   74211 Leingarten, Tel. 07131/90670
27.10.  BurgApotheke, Gartenstr. 12, 75056 Sulzfeld, 
   Tel. 07269/292
28.10.  SchäferApotheke, Brettener Str. 34, 
   75031 Eppingen, Tel. 07262/4393

Corona – alles auf einen Blick
Zu lesen auf den Seiten 4 bis 7 des Amtsblatts.

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
zu der am Donnerstag, den 28.10.2021, um 18.00 Uhr in der 
HorstHaugHalle Schwaigern stattfindenden, öffentlichen  
Sitzung des Gemeinderates wird herzlich eingeladen.
Die ausführlichen Unterlagen zur Sitzung finden Sie im Ratsin
formationssystem des Gemeinderates der Stadt Schwaigern 
unter Rathaus/ Gemeinderat/ Infoportal/ Ratsinformations 
system.
Tagesordnung 
1.  Einwohnerfragestunde
2.  Städtebauliche Entwicklung des Grundstücks 
  Flst. Nr. 8711/0 in der Kernerstraße; hier: 
  –  Vorstellung städtebaulicher Varianten
  –  Beauftragung zur Durchführung einer öffentlichen   

 Informationsveranstaltung im Rahmen einer Bürger
    beteiligung
  Vorlage: GR 88/2021
3.  Aktualisierung des Lärmaktionsplanes und des Verkehrs

konzepts sowie vorbereitende Untersuchung zur Erstellung 
eines Mobilitätskonzeptes 2035 für Schwaigern; hier:

  –  Auftragsvergabe zur Fortschreibung des Lärm
    aktionsplanes 
  –  Auftragsvergabe zur Aktualisierung des Verkehrs
    konzepts

  –  Genehmigung der Aufwendungen in Vorgriff auf den 
    Beschluss der Haushaltssatzung 2022
  Vorlage: GR 89/2021
4.  Bebauungsplanverfahren „Behaglicher Weg VIII“ auf der 

Gemarkung Schwaigern; hier: 
  –  Aufstellungsbeschluss 
  –  Beauftragung der planerischen Arbeiten
  –  Ermächtigung der Verwaltung zum Abschluss eines 
    städtebaulichen Vertrages
  Vorlage: GR 90/2021
5.  Sanierung der Grundschule Stetten; 
  hier: Auftragsvergabe folgender Arbeiten aus öffentlicher 

Ausschreibung:
   –  Erdarbeiten 
   –  Containerschule
  Vorlage: GR 91/2021
6.  10., 11. und 12. Änderung der 1. Fortschreibung des  

Flächennutzungsplanes 2003 – 2017 der Vereinbarten Ver
waltungsgemeinschaft Schwaigern/Massenbachhausen; 

  hier: Ermächtigung der Vereinbarten Verwaltungsgemein
schaft Schwaigern/Massenbachhausen

  Vorlage: GR 92/2021
7.  Einbringung, Beratung und Beschlussfassung der 1. Nach

tragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltplans 
2021

  Vorlage: GR 93/2021
8.  Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme 
   „SchwaigernMitte“; 
  hier: Zustimmung zur Modernisierungsvereinbarung für das 

Objekt „Marktplatz 10“
  Vorlage: GR 94/2021
9.  Waldbericht 2021/2022 und Beschluss über den Waldhaus

halt 2022
  Vorlage: GR 95/2021
10.  Polizeiliche UmweltschutzVerordnung;
  hier: Beschluss einer Neufassung
  Vorlage: GR 96/2021
11.  Feuerwehrsatzung der Stadt Schwaigern;
  hier: Beschluss einer Neufassung
  Vorlage: GR 97/2021
12.  Annahme von Spenden;
  hier: 3. Quartal 2021
  Vorlage: GR 98/2021
13.  Bekanntgaben
  a.) allgemeiner Art
  b.) in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse
14.  Anfragen
Bitte beachten Sie den folgenden Hinweis: 
Es gelten die aktuellen Regelungen der CoronaVerordnung. 
Sabine Rotermund
Bürgermeisterin

22.10.  Heuchelberger Waldnacht, 
   NABU Schwaigern u. U., Stand Nr. 15 
   „Tiere der Nacht“ bei der Heuchelberger Warte
    Leingarten, 18 – 22 Uhr. 
   Vielfältige beleuchtete Stationen laden auf 
   einem Rundkurs zu einem besonderen Natur
   erlebnis ein.

22.10.  Mitgliederversammlung, Förderverein der 
   Grundschule Stetten, 
   Pausenhalle der Grundschule 19.30 Uhr

23.10.  ec cinema Filmabend, 
   Liebenzeller Gemeinschaft, 
   F4 19.30 Uhr, Eintritt frei, FSK: 6

26.10.  Vortrag „Vom Plumpsklo zur HightechToilette“, 
   LandFrauenverein Stetten, 
   Vereinsraum Mehrzweckhalle 19.30 Uhr

27.10.  Mitgliederversammlung, Freunde und Förderer
   der SonnenbergGrundschule Schwaigern, 
   Musiksaal der Grundschule 20.30 Uhr

28.10.  Gemeinderatssitzung, HorstHaugHalle 18 Uhr
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Corona-Regeln ab 15. Oktober 2021 
 
Das dreistufe Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe gilt weiterhin. Angepasste Details sind farblich gekenn-
zeichnet. 
 
Neu ist das 2G-Optionsmodell: Wegfall der Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen mit 
Publikumsverkehr in der Basisstufe. Wird das 2G-Optionsmodell in einer Einrichtung angewendet, muss dies mit ei-
nem Aushang für den Publikumsverkehr gekennzeichnet werden. 
 
Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden- 
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. 
 
Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden- 
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. 
 

Stand: 13. Oktober 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de  

 

Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen.  
Ausnahmen:  

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre 
» Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwen-

dig) 
» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen,  

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben 
» Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft  

eingehalten werden kann 
» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe 

 
Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule geregelt. Das Kultusministe-
rium wird diese Verordnung zum 18. Oktober 2021 anpassen und gesondert darüber informieren. 
 
Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung* 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre 
» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind 
» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule) 
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test  

erforderlich) 
» Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis  

notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich) 
» Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (negati-

ver Antigen-Test erforderlich) 
» Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine  

Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich) 

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote 

Nachweis von Impfung und Tests 

Veranstalter*innen sind zur Überprüfung der Corona-Tests und Nachweise verpflichtet. Eine Plausibilitätskontrolle, 
durch Vorlage des Impfpasses oder des QR Codes in der App, des 3G/2G-Status ist ausreichend. 
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Corona-Regeln ab 15. Oktober 2021 
 
Das dreistufige Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe gilt weiterhin. Angepasste Details sind farblich 
gekennzeichnet. 
 
Neu ist das 2G-Optionsmodell: Wegfall der Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen mit 
Publikumsverkehr in der Basisstufe. Wird das 2G-Optionsmodell in einer Einrichtung angewendet, muss dies mit ei-
nem Aushang für den Publikumsverkehr gekennzeichnet werden. 
 
Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden- 
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. 
 
Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden- 
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. 
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Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen.  
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Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung* 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre 
» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind 
» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule) 
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test  

erforderlich) 
» Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis  

notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich) 
» Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (negati-

ver Antigen-Test erforderlich) 
» Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine  

Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich) 

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote 

Nachweis von Impfung und Tests 

Veranstalter*innen sind zur Überprüfung der Corona-Tests und Nachweise verpflichtet. Eine Plausibilitätskontrolle, 
durch Vorlage des Impfpasses oder des QR Codes in der App, des 3G/2G-Status ist ausreichend. 
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Corona-Regeln ab 15. Oktober 2021 
 
Das dreistufe Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe gilt weiterhin. Angepasste Details sind farblich gekenn-
zeichnet. 
 
Neu ist das 2G-Optionsmodell: Wegfall der Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen mit 
Publikumsverkehr in der Basisstufe. Wird das 2G-Optionsmodell in einer Einrichtung angewendet, muss dies mit ei-
nem Aushang für den Publikumsverkehr gekennzeichnet werden. 
 
Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden- 
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Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden- 
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. 
 

Stand: 13. Oktober 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de  
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» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen,  

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben 
» Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft  

eingehalten werden kann 
» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe 

 
Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule geregelt. Das Kultusministe-
rium wird diese Verordnung zum 18. Oktober 2021 anpassen und gesondert darüber informieren. 
 
Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung* 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre 
» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind 
» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule) 
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test  

erforderlich) 
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ver Antigen-Test erforderlich) 
» Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine  

Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich) 

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote 

Nachweis von Impfung und Tests 

Veranstalter*innen sind zur Überprüfung der Corona-Tests und Nachweise verpflichtet. Eine Plausibilitätskontrolle, 
durch Vorlage des Impfpasses oder des QR Codes in der App, des 3G/2G-Status ist ausreichend. 
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Corona-Regeln ab 15. Oktober 2021 
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Veranstalter*innen sind zur Überprüfung der Corona-Tests und Nachweise verpflichtet. Eine Plausibilitätskontrolle, 
durch Vorlage des Impfpasses oder des QR Codes in der App, des 3G/2G-Status ist ausreichend. 
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Stand: 13. Oktober 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de  
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Bericht aus dem gemeinderätlichen 
 Hauptausschuss 
Am Montag, 10. Oktober 2021, fand eine öffentliche Sitzung 
des gemeinderätlichen Hauptausschusses im Sitzungssaal des 
Rathauses statt. 
Anwesend waren Bürgermeisterin Sabine Rotermund als Vor
sitzende und bis zu 14 Stadträtinnen und Stadträte. Der ge
meinderätliche Hauptausschuss befasste sich unter anderem 
mit den folgenden Tagesordnungspunkten.
Die ausführlichen Unterlagen zur Sitzung finden Sie im Rats- 
informationssystem des Gemeinderates der Stadt Schwaigern 
unter Rathaus/Gemeinderat/Infoportal/Ratsinformations- 
system.
Änderung: Neubau von 5 Eigentumswohnungen mit  
5 Garagenstellplätzen und 5 Stellplätzen im Freien, Hauff-
straße 19/1, Flst. Nr. 8688/1 auf der Gemarkung  
Schwaigern
In der gemeinderätlichen Hauptausschusssitzung vom 
20.05.2021 wurde zum Bauvorhaben eines Neubaus von  
6 Eigentumswohnungen, 7 Garagenstellplätzen und 5 Stell 
plätzen im Freien das städtische Einvernehmen erteilt. Mit dem 
jetzigen Antrag wurde eine Umplanung vorgenommen. Durch 
die Reduzierung von 6 auf 5 Eigentumswohnungen und einem 
Garagenstellplatz weniger wurde die Kubatur sowie Grund 
fläche des Objektes deutlich verringert. Die neue Planung 
wurde im Vorfeld mit dem Landratsamt Heilbronn abgestimmt. 
Das Gebäude passt sich weiterhin an das Bestandsgebäude 
Hauffstraße 19 an. 
Der gemeinderätliche Hauptausschuss beschloss mit  
13 JaStimmen bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung, das 
städtische Einvernehmen zur Änderung des Neubaus auf  
5 Eigentumswohnungen mit 5 Garagenstellplätzen und 5 Stell
plätzen im Freien, Hauffstraße 19/1, Flst. Nr. 8688/1 auf der 
Gemarkung Schwaigern nach §§ 36, 34 BauGB zu erteilen. 
Umbau eines Wohnhauses mit Errichtung von 2 Gauben, 
Weststraße 11, Flst. Nr. 6512/26 auf der Gemarkung 
Schwaigern
Das bestehende Wohnhaus liegt im Bebauungsplan  
„Schafacker“ vom 22.10.1957 mit Anbauvorschriften. Das 
Dachgeschoss wird ausgebaut, es entsteht hierdurch keine  
separate Wohneinheit. Auf der Nord und Südseite wird jeweils 
noch eine Dachgaube zur besseren Nutzung errichtet. Laut den 
Anbauvorschriften dürfen Dachaufbauten nicht mehr als ein 
Drittel (ca. 3,20 m) der Gebäudelänge betragen. Geplant ist 
hier eine Länge von 6,30 m. Die Abweichungen sind städtebau
lich vertretbar.
Der gemeinderätliche Hauptausschuss beschloss einstimmig, 
das städtische Einvernehmen zum Umbau eines Wohnhauses 
im Dachgeschoss mit Einbau von Gauben, Weststraße 11,  
Flst. Nr. 6512/26 auf der Gemarkung Schwaigern nach §§ 36, 
31 BauGB zu erteilen. 
Neubau eines Wohnhauses mit Garagen, Kernerstraße 
(Gratstraße), Flst. Nr. 8694/1 und 8694 auf der Ge- 
markung Schwaigern
Das Flst. Nr. 8694/1, Kernerstraße (Gratstraße) liegt im quali
fizierten Bebauungsplan „Bereich Kerner/Gartenstraße Ände
rung“ vom 31.05.1964. Das Grundstück ist momentan mit einer 
Lagerhalle bebaut, welche abgebrochen werden soll. Es ist 
geplant, dort ein Wohnhaus mit einer Wohneinheit zu er 
richten. Der Antragsteller möchte mit der Bauvoranfrage ab
klären, ob das Wohnhaus mit einem Flachdach anstatt mit  
einem Satteldach, so wie es der Bebauungsplan vorschreibt, 
errichtet werden kann. Das dritte Vollgeschoss ist zurückver
setzt, was ebenfalls nicht zulässig ist. Das Gebäude hat eine 
Gesamthöhe von 8,40 m. Die Garage wird auf dem angrenzen
den Flst. Nr. 8694 errichtet. Auf diesem Grundstück befindet 
sich auch noch ein Gewerbeobjekt. Es muss bei einer Zu 
stimmung bewusst sein, dass es sich bei dem Flachdach um 
eine gebietsuntypische Bauweise handelt. Ferner dürften die  
3 Vollgeschosse in der Höhe deutlich über den im Bebauungs
plangebiet vorhandenen Gebäuden liegen.
Der gemeinderätliche Hauptausschuss beschloss einstimmig, 
das städtische Einvernehmen zum Neubau eines Wohnhauses 
mit Garage, Kernerstraße (Gratstraße), Flst.Nr. 8694/1 auf der 
Gemarkung Schwaigern nach §§ 36, 31 BauGB zu erteilen. 

Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis auf Grundwasserent-
nahme aus dem Brunnen zur Tropfberegnung, Waldweg- 
höfe 7, Flst. Nr. 12526 auf der Gemarkung Schwaigern
Der Antragsteller beantragt die Verlängerung der wasserrecht
lichen Erlaubnis zur Grundwasserentnahme aus dem Brunnen, 
Waldweghöfe 7, Flst. Nr. 12526 auf der Gemarkung Schwaigern 
zur Tropfberegnung von landwirtschaftlichen und weinbau 
lichen Kulturen. Die bestehende Genehmigung aus dem Jahr 
2012 endet im Dezember 2021. Die maximale jährliche Wasser
menge liegt bei ca. 2000 m3. Die tägliche Entnahmemenge 
liegt bei 100 m³/d mit einer Förderung von 1,18l/s. 
Der gemeinderätliche Hauptausschuss fasste mit 14 JaStim
men bei 1 Enthaltung den folgenden Beschluss: Dem Antrag 
auf eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Grundwasserentnahme 
aus dem Brunnen zur Tropfberegnung, Waldweghöfe 7, Flst.  
Nr. 12526 auf der Gemarkung Schwaigern wird zugestimmt
Neubau eines Doppelhauses mit drei Wohneinheiten, drei 
Carports und Stellplätzen, Hinter dem Hag 5 und 5/1,  
Flst. Nr. 6229 auf der Gemarkung Massenbach
Das Bauvorhaben liegt im qualifizierten Bebauungsplan  „Hinter 
dem Hag, 1. Änderung“ vom 08.07.2005. Die östliche Doppel
haushälfte ist mit zwei Wohneinheiten und die westliche  
Doppelhaushälfte mit einer Wohneinheit geplant. Das ausge
wiesene Baufenster wird im Süden durch die Terrassen bzw. 
Balkone überschritten. Durch die Größe des Bauplatzes besteht 
keine Beeinträchtigung für die Nachbargebäude. Der Carport im 
Süden wird auf einer nicht für Garagen/Carport ausgewiesenen 
Stelle errichtet, was aber ausnahmsweise lt. Bebauungsplan 
zugelassen werden kann. Durch den Neubau wird eine weitere 
Baulücke geschlossen und weiterer Wohnraum geschaffen. 
Der gemeinderätliche Hauptausschuss beschloss einstimmig, 
das städtische Einvernehmen zum Neubau eines Doppelhauses 
mit drei Wohneinheiten, drei Carports und Stellplätzen, Hinter 
dem Hag 5 bzw. 5/1, Flst. Nr. 6229 auf der Gemarkung Massen
bach nach §§ 36, 31 BauGB zu erteilen. 
Neubau 2-Familien-Wohnhaus mit Doppelgarage, Groß-
gartacher Straße 39, Flst. Nr. 2653 auf der Gemarkung 
Massenbach
Das Grundstück wird nach §34 BauGB beurteilt. Derzeit ist das 
Grundstück im Westen mit einem kleinen Schuppen sowie im 
Südosten mit einem Gartenhaus und einer Garage bebaut. Der 
längliche Neubau ist in zwei aneinander gebaute Objekte mit 
einem Satteldach geplant. Im ersten Objekt befindet sich eine 
Wohneinheit im Erd und Obergeschoss und im zweiten Objekt 
befindet sich im Erdgeschoss eine Doppelgarage und im Ober
geschoss die zweite Wohneinheit. Die Bebauung wurde im 
Vorfeld mit dem Landratsamt Heilbronn durchgesprochen. 
Durch die Bebauung wird eine Baulücke zu den übrigen Wohn
gebäuden in der Großgartacher Straße und dem Züchterheim, 
welches im Außenbereich liegt, geschlossen.
Der gemeinderätliche Hauptausschuss beschloss einstimmig, 
das städtische Einvernehmen zum Neubau eines 2Fami
lienWohnhauses mit Doppelgarage, Großgartacher Straße 39, 
Flst. Nr. 39 auf der Gemarkung Massenbach nach §§ 36, 34 
BauGB zu erteilen. 
Umbau Dachgeschoss mit Einbau einer Dachgaube und Er-
richtung von 2 Stellplätzen, Mühlweg 15, Flst. Nr. 3577 auf 
der Gemarkung Massenbach
Das Grundstück ist mit einem Zweifamilienhaus aus dem Jahr 
1975 und einer Doppelgarage, diese wurde nachträglich errich
tet, bebaut und liegt im qualifizierten Bebauungsplan „Mühl
berg, 2. Änderung“ vom 18.03.1988. Das Dachgeschoss wird 
nun als Wohnung ausgebaut. Damit der Wohnbereich eine 
hochwertigere Nutzung bekommt, wird auf der Westseite eine 
Dachgaube mit ca. 10 m x 1 m errichtet. Laut Festsetzungen 
vom Bebauungsplan sind Dachaufbauten nicht zulässig.  
Für die neue Wohneinheit werden parallel zum Mühlweg 2 
Stellplätze mit dem Bauvorhaben beantragt. Es wird zusätz 
licher Wohnraum geschaffen und in der Umgebung ist ebenfalls 
eine Dachgaube vorhanden.
Der gemeinderätliche Hauptausschuss beschloss einstimmig, 
das städtische Einvernehmen zum Umbau des Dachgeschosses 
mit Einbau einer Dachgaube und Errichtung von 2 Stellplätzen, 
Mühlweg 15, Flst. Nr. 3577 auf der Gemarkung Massenbach 
nach §§ 36, 31 BauGB zu erteilen. 
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Wohnhausanbau mit Dachausbau und Neubau einer Garage, 
Massenbachhausener Straße 45, Flst. Nr. 4238 auf der 
 Gemarkung Massenbach
Die Massenbachhausener Straße 45 ist mit einer Scheune und 
einem Wohnhaus bebaut. Das Grundstück liegt im qualifizier
ten Bebauungsplan „Hinter dem Hag, 1. Änderung“ vom 
08.07.2005. Mit dem eingereichten Antrag werden ein Wohn
hausanbau mit Dachausbau sowie ein Neubau einer Garage 
beantragt. Der Abbruch der Scheune wurde im Kenntnis 
gabeverfahren parallel eingereicht. An der Westseite des  
bestehenden Wohnhauses werden ein Anbau sowie eine Garage 
errichtet. Durch den Anbau werden die Wohnungen im Erdge
schoss, Obergeschoss und Dachgeschoss erweitert. Im Dach
geschoss wird neuer Wohnraum geschaffen. Damit die Dach
wohnung eine bessere Wohnqualität erhält, wird auf der Süd
seite eine Dachgaube (ca. 8 x 4 m) errichtet. Die Gaube hat 
zum First nur einen Abstand von 0,5 m und weicht somit von 
den Festsetzungen vom Bebauungsplan um 0,25 m ab. Diese 
Abweichung ist minimal und wird als nicht kritisch beurteilt. 
Auf der Garage wird für die Obergeschosswohnung ein Balkon 
errichtet. Durch das Bauvorhaben wird weiterer Wohnraum ge
schaffen. 
Der gemeinderätliche Hauptausschuss beschloss mit  
14 JaStimmen bei 1 Enthaltung, das städtische Einvernehmen 
zum Wohnhausanbau mit Dachausbau und Neubau einer  
Garage, Massenbachhausener Straße 45, Flst. Nr. 4238 auf der 
Gemarkung Massenbach nach §§ 36, 31 BauGB zu erteilen. 
Bestandsaufnahme und Umbau eines Mehrfamilienhauses 
mit 3 Wohneinheiten, Raiffeisenstraße 32, Flst. Nr. 188 
auf der Gemarkung Massenbach
Das Mehrfamilienwohnhaus auf der Gemarkung Massenbach 
liegt im Innenbereich und wird nach § 34 BauGB beurteilt. Das 
Objekt wurde verkauft. Der Käufer möchte vom Antragsteller 
genehmigte Pläne für die bestehenden 3 Wohneinheiten. Die 
genehmigten Pläne sind leider nicht vorhanden. Das Landrats
amt Heilbronn hat dem Antragsteller geraten, ein Baugeneh
migungsverfahren zur Bestandsaufnahme zu stellen, damit die 
Pläne genehmigt werden können. Der genannte Umbau im  
Innenbereich und der Einbau der Fenster wurden schon in der 
Vergangenheit realisiert. Nach Rücksprache mit dem Landrats
amt Heilbronn wird das Einvernehmen der Stadt für diesen 
Antrag benötigt.
Der gemeinderätliche Hauptausschuss beschloss mit  
14 JaStimmen bei 1 Enthaltung, das städtische Einvernehmen 
zu der Bestandsaufnahme und dem Umbau im Innenbereich 
eines Mehrfamilienhauses mit 3 Wohneinheiten, Raiffeisen
straße 32, Flst. Nr. 188 auf der Gemarkung Massenbach nach 
§§ 36, 34 BauGB zu erteilen. 
Errichtung eines Swimmingpools, Hauffstraße 74, Flst.  
Nr. 8822/51 auf der Gemarkung Schwaigern
Die Hauffstraße 74 ist mit einem Wohnhaus und einer Garage 
bebaut. Das Grundstück liegt im Bebauungsplan „Hinter dem 
SchlossGrat, 2. Änderung“ vom 28.05.1976. Der Antragsteller 
beantragt eine Befreiung zur Errichtung eines Swimmingpools 
mit einer Größe von 3 m x 5 m außerhalb des Baufensters.  
Im südlichen Bereich des Grundstückes hinter dem Gebäude 
und der Garage ist der Pool von der öffentlichen Verkehrsfläche 
nicht sichtbar und somit nicht störend. Die Fläche ist im Be
bauungsplan ausgewiesen zur Errichtung von Stellplätzen und 
eingeschossigen Garagen.
Der gemeinderätliche Hauptausschuss beschloss einstimmig, 
das städtische Einvernehmen zur Errichtung eines Swimming
pools, Hauffstraße 74, Flst. Nr. 8822/51 auf der Gemarkung 
Schwaigern nach §§ 36, 31 BauGB zu erteilen. 
Errichtung bzw. Änderung der vorhandenen Werbeanlage, 
Leintalstraße 32/1 und 32/2, Flst. Nr. 881 + 883 auf der 
Gemarkung Niederhofen
Das Gewerbeobjekt in der Leintalstraße 32/1 und 32/2 be 
findet sich im Baulinienplan „Stettener Straße“ vom 14.01.1908 
und wird nach § 34 BauGB beurteilt. Das momentan vorhan
dene Werbeschild auf der Flst. Nr. 883 soll durch ein neues 
Werbeschild mit der Größe von 3,70 m x 1,50 m erneuert 
werden. Neben dem Werbeschild werden zudem noch 2 Fahnen
masten 5 m x 1,50 m errichtet. Darüber hinaus wird auf dem 
Betriebsgebäude, Leintalstraße 32/2 ein neues Werbeschild 

3,0 m x 0,75 m auf dem Dach angebracht. Dem Antrag ist nicht 
zu entnehmen, dass die Werbeanlagen beleuchtet sind. Die 
Werbeanlagen werden als nicht störend angesehen.
Der gemeinderätliche Hauptausschuss beschloss einstimmig, 
das städtische Einvernehmen zur Errichtung bzw. Änderung der 
vorhandenen Werbeanlage, Leintalstraße 32/1 und 32/2 auf 
der Gemarkung Niederhofen nach §§ 36, 34 BauGB zu erteilen. 
Nachträgliche Nutzungsänderung: Wohnhaus zu einer  
Ferienwohnung für Monteure und Geschäftsreisende und 
Errichtung von 2 Stellplätzen, Hühnerberg 1, Flst. Nr. 3265 
auf der Gemarkung Niederhofen
Das Wohnhaus Hühnerberg 1 liegt im nicht überplanten Innen
bereich und wird somit nach § 34 BauGB beurteilt. Der Eigen
tümer beantragt nachträglich die Umnutzung des Wohnhauses 
zu einer Ferienwohnung mit fünf Zimmern für Monteure und 
Geschäftsreisende. Eine Genehmigung liegt nicht vor. Das Flur
stück liegt im Geltungsbereich der Satzung zur Stellplatzver
pflichtung, wonach pro Wohnung zwei Stellplätze vorgeschrie
ben sind. Am Wohnhaus sind ein Stellplatz sowie eine Garage 
vorhanden. Zwei weitere Stellplätze sollen errichtet werden. 
Der gemeinderätliche Hauptausschuss beschloss mit  
12 JaStimmen bei 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen, das 
städtische Einvernehmen zur nachträglichen Nutzungs 
änderung eines Wohnhauses zu einer Ferienwohnung für  
Monteure und Geschäftsreisende und Errichtung von 2 Stell
plätzen, Hühnerberg 1, Flst. Nr. 3265 auf der Gemarkung  
Niederhofen nach §§ 36, 34 BauGB nicht zu erteilen. Es ist 
zunächst zu prüfen, ob es sich in der Planung um eine Ferien
wohnung oder eine Unterbringung für Geschäftsreisende und 
Monteure handelt.
Änderung des Neubaus einer Champignon-Produktions-
stätte und Abgrabung bzw. Auffüllung des Baugeländes, 
Bei der Biogasanlage 2, Flst. Nr. 10116-10119 auf der  
Gemarkung Schwaigern
Auf den Grundstücken Flst. Nr 10116 – 10119, Bei der Biogas
anlage 2, auf der Gemarkung Schwaigern, wird der Neubau  
einer ChampignonProduktionsstätte geplant. Der gemeinde
rätliche Hauptausschuss erteilte am 15.03.2021 zum Neubau 
das städtische Einvernehmen. Die Baugenehmigung wurde vom 
Landratsamt am 23.08.2021 erteilt. Jetzt wurde ein  
Änderungsantrag eingereicht. Das Objekt wird in nördlicher 
sowie in östlicher Richtung unwesentlich vergrößert. Die  
geplante Änderung ist baurechtlich genehmigungspflichtig, 
sodass das Einvernehmen der Gemeinde erneut erforderlich ist.
Der gemeinderätliche Hauptausschuss beschloss einstimmig, 
das städtische Einvernehmen zur Änderung des Neubaus einer 
ChampignonProduktionsstätte und Abgrabung bzw. Auffüllung 
des Baugeländes, Bei der Biogasanlage 2, Flst. Nrn. 10116 – 
10119 auf der Gemarkung Schwaigern nach §§ 36, 35 BauGB 
zu erteilen. 
Bekanntgaben
Die Vorsitzende gibt die Protokolle der letzten Hauptaus
schusssitzung am 13.09.2021 bekannt. 

Abend des Ehrenamts am 19. November 2021
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Ehrenamtlichen, liebe 
Sportlerinnen und Sportler, liebe Blutspenderinnen und Blut
spender, 
nachdem unser Abend des Ehrenamts im März 2020 wegen der 
Corona Pandemie abgesagt werden musste, planen wir nun am 
Freitag, 19. November, den diesjährigen Abend des Ehrenamts.
Natürlich müssen wir die dann geltenden Regelungen abwarten 
und prüfen, ob und in welchem Rahmen der Abend durchge
führt werden kann. Hier kann es wieder zu möglichen kurz
fristigen Änderungen kommen. Beim Abend des Ehrenamts 
werden wieder unsere erfolgreichen Sportler/innen geehrt. 
Bitte melden Sie Ihre Sportler/-innen, Betreuer/-innen, 
Traine/-innen und Übungsleiter/-innen zur (SPORTLER)
EHRUNG.
Die Stadtverwaltung bittet um Mitteilung von Erfolgen in  
Einzel und Mannschaftswettbewerben im Jahr 2020 bei
–   Landesmeisterschaften bis Rang 3, 
–   Süddeutschen Meisterschaften bis Rang 4, 
–   Deutschen Meisterschaften bis Rang 6, 
–   Teilnahme an Europa und Weltmeisterschaften. 



Seite 10  Stadt Schwaigern Nr. 42 · 22. Oktober 2021

Melden können Vereine, Sportabteilungen, Betreuer/innen, 
Trainer/innen und Einzelsportler/innen aus Schwaigern, die 
für einheimische und auswärtige Vereine starten. 
Die ausführlichen Richtlinien finden Sie auf unserer Homepage 
www.schwaigern.de unter >Rathaus >Ortsrecht >Rechtsverord
nungen >Ehrenordnung. Die erfolgreichen Sportler/innen 
werden beim Abend des Ehrenamts am Freitag, 19.11.2021, in 
der HorstHaugHalle Schwaigern geehrt. Ebenfalls möchten 
wir dann auch die Betreuer/innen, Übungsleiter/innen, Trai
ner/innen usw. für ihr ehrenamtliches Engagement auf die 
Bühne bitten und ehren. Bitte schicken Sie uns zu den Perso
nen, die geehrt werden, ein Foto, digital per Mail an andrea.
haberkern@schwaigern.de. Für Auskünfte steht Frau Haber
kern, Tel. 2127, gerne zur Verfügung. Anmeldeschluss: 
29.10.2021.

Datei einfügen: s42stellenausschreibungmedia-
thek_1_20211020.pdf

Veranstaltungen 2022 – bitte melden Sie Ihre 
Termine!
Die Vereine und Organisationen werden gebeten, ihre Termine 
für das kommende Jahr bei der Stadtverwaltung bis spätestens 
5. November zu melden. Die Veranstaltungsdaten für 2022 
schicken Sie bitte an andrea.haberkern@schwaigern.de mit 
genauer Orts und Zeitangabe.

Ablesung der Wasseruhren 2021
Die Ablesung der Wasseruhren in Schwaigern sowie in den 
Stadtteilen Stetten und Niederhofen wird in diesem Jahr  
wieder in Form einer Kundenselbstablesung durchgeführt.
Auch in diesem Jahr findet vor dem Versand der Ablesekarten 
eine vorherige OnlineAblesung statt. Diejenigen Kunden, die 
bei der letzten Endabrechnung ihre EMailAdresse angegeben 
haben, werden ab dem 21.10.2021 per E-Mail vorab aufge
fordert, Ihre Wasseruhren abzulesen und die Zählerstände an 
uns zu übermitteln.
Die Rückmeldung über das Internet funktioniert folgender-
maßen: 
In der EMail befindet sich ein direkter Link zum Ableseportal. 
Dadurch ist es nicht mehr nötig, das Buchungszeichen sowie 
das individuelle Passwort einzugeben. Um sich einloggen zu 
können, klicken Sie bitte einfach auf den Link und ergänzen 
Sie die vier Lücken Ihrer voreingetragenen Zählernummer des 
Wasserzählers. Dies ist aus Sicherheitsgründen nötig. Nach 
dem Einloggen können die Zählerstände direkt eingetragen 
werden.
Bitte teilen Sie uns die Zählerstände online bis zum  
01. November 2021 mit und helfen Sie uns, Kosten zu  
reduzieren und der Umwelt zuliebe Papier und Versandwege 
einzusparen.
Anschließend werden den Kunden, die bis zum Ablauf der  
OnlineAblesungsfrist noch keine Zählerstände übermittelt 
haben, ab dem 09.11.2021 Ablesekarten mit den zugehöri
gen Daten für die Ablesung der Zählerstände zugestellt.
Die mitgeteilten Zählerstände werden auf den 31.12.2021 
hochgerechnet. Es entstehen Ihnen also keinerlei Nachteile, 
bei Teilnahme an der OnlineAblesung.
Wir danken Ihnen im Voraus bereits herzlich für Ihre Unter
stützung beim Ermitteln der Verbrauchsdaten.
Für Rückfragen stehen Ihnen während der allgemeinen Rat
hausöffnungszeiten gerne Frau Karr, Telefon 07138/2132; 
EMail: doris.karr@schwaigern.de und Frau Ingelfinger,  
Telefon 07138/2137; EMail: lisa.ingelfinger@schwaigern.de, 
zur Verfügung.
Für den Stadtteil Massenbach erfolgt die Ablesung zu einem 
späteren Zeitpunkt.

Zu verschenken

Zu verschenken
Wer hat Bedarf? Zu erfragen
lfd. Nr.   Gegenstand  unter Tel.

51     Eckbank, ältere Tische, Schränke 
    (aus Haushaltsauflösung)  68004
52     HammondOrgel mit Hocker, 
    voll funktionsfähig, etwa 30 Jahre alt  8109526
53     2 KinderSchreibtischstühle  811470
54     Wolldecke; Gasgrill mit Deckel; 
    Flaschenregale stapelbar; 
    Plastiktüten kariert; 
    ColaGläser; brauner Küchenschrank; 
    2 Kleiderhüllen mit Bügel  8109210
Wer etwas zu verschenken hat, darf dies gerne das Bürger 
meisteramt Schwaigern (Zimmer E.04 oder Tel. 2127, Frau  
Haberkern) wissen lassen.
Bekanntgaben in dieser Rubrik sind selbstverständlich kosten
frei.

Stadt Schwaigern

Die Stadt Schwaigern mit ihren 
ca. 11.500 Einwohnern liegt zwischen Heilbronn 
und Karlsruhe. Sie ist ein attraktiver Ort zum 
Leben und Arbeiten, mit gut ausgebauter 
Infrastruktur, gesellschaftlichen und kulturellen 
Veranstaltungen und modernen Arbeitsplätzen.
Die Mediathek Schwaigern präsentiert auf 460 qm ca. 23 500 Medien. 
Außerdem ist sie Mitglied im Onleihe-Verbund Heilbronn-Franken, 
dem 41 Bibliotheken des Stadt- und Landkreises Heilbronn angehören.

Leitung der Mediathek (m/w/d), Kennziffer 238

Teilzeit 90%, unbefristet

Ihre Aufgaben:

gesamtverantwortliche Leitung der Mediathek Schwaigern

Produktverantwortung für die Mediathek einschließlich 
     Organisationskoordinierung und Personalführung

Weiterentwicklung eines innovativen und erfolgreichen 
     Bibliothekskonzepts

Planung und Umsetzung der strategischen Ausrichtung

Mitarbeit in einem der Ausschüsse des Onleihe-Verbunds 
    Heilbronn-Franken

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
Ihr Profil:

abgeschlossenes Studium in der Fachrichtung Bibliotheks- und
    Informationsmanagement oder eine vergleichbare Qualifikation

Erfahrung im Bibliotheksprogramm „BIBLIOTHECA plus“ wird 
    vorausgesetzt

einschlägige Berufserfahrung  von Vorteil

Selbstständigkeit und Eigeninitiative 

Serviceorientierung und gute Kommunikationsfähigkeit

gute EDV-Anwenderkenntnisse
Wir bieten:

eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit

Vergütung und Eingruppierung bei Vorliegen aller persönlichen und 
    tarifrechtlichen Voraussetzungen bis E 9b TVöD 

die Arbeit in einem kollegialen engagierten Team 

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Angebote zur Gesundheitsförderung

Jobticket, Dienstrad-Leasing
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte unter Angabe der 
Kennziffer 238 bis 14.11.2021 an: Stadt Schwaigern, Marktstr. 2,
74193 Schwaigern oder per E-Mail an: bewerbungen@schwaigern.de
(PDF-Format).  Auskünfte erteilt gerne die derzeitige Leiterin 
Frau Barth, Tel. 07138/3990, für arbeitsrechtliche Fragen steht 
Frau Scheffold, Tel. 07138/2159 zur Verfügung. Bewerbungen von 
Schwerbehinderten werden begrüßt. Mehr Informationen über die 
Stadt Schwaigern finden Sie unter www.schwaigern.de

Die Stadt Schwaigern sucht frühestens zum 01.02.2022 eine
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Wirtschaftsförderung

Norma eröffnet in Schwaigern-Stetten!
Mit Spannung und Vorfreude hat Schwaigern den 18. Oktober 
2021 erwartet – den Tag, an dem die neue NormaFiliale mit 
integrierter Bäckerei in Stetten ihre Pforten öffnete. 
Am Ortseingang gelegen und leicht erreichbar für Besucher 
innen und Besucher aus Stetten sowie der Umgebung, bietet 
das neue Lebensmittelgeschäft auf etwa 800 Quadratmeter 
Verkaufsfläche eine wohlsortierte Produktpalette und ein ein
ladendes Ambiente, in dem sich jeder gleich zurechtfindet. 
Ergänzt wird das Angebot durch die Bäckerei Kipp, die sich hier 
gemeinsam mit der neuen NormaFiliale niederlässt und zum 
Genießen und Verweilen einlädt.
Am 18. Oktober 2021, etwa 2,5 Jahre nach der Entscheidung 
über die Ansiedlung im Gemeinderat, feierten Vertreter der 
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG sowie  
Bürgermeisterin Sabine Rotermund, Gemeinderatsmitglieder, 
Verwaltungsmitarbeiter/innen und Anwohner/innen bei ei
nem kleinen Sektempfang die langersehnte Eröffnung. Die 
Gymnastikfrauen des TSV Stetten hatten sich ebenfalls auf den 
Weg gemacht und mit den liebevoll bestückten Leiterwagen zu 
einem herzlichen Empfang der neuen Filiale und ihrer Mit 
arbeiterschaft beigetragen.

   Datei einfügen: norma18102_1_20211020.jpg

Die moderne NormaFiliale ist eine Bereicherung für  
Schwaigern. Sie sichert die Nahversorgung in Stetten und  
Niederhofen, steigert die Lebensqualität im Ort und erfüllt 
auch einen sozialen Zweck. Die Eröffnung ist möglich, weil 
viele Beteiligte über eine lange Zeit eine Menge Ausdauer und 
auch einiges an Idealismus aufbrachten. Ein herzlicher Dank 
gilt allen, die die Realisierung dieses Projekts unterstützt und 
ermöglicht haben!

Landratsamt Heilbronn

Truppenübung
Die Bundeswehr wird vom 25. – 29. Oktober 2021 eine  
Truppenübung im Landkreis Heilbronn durchführen. Geplant 
sind Marschbewegungen am Tag und in der Nacht. Schwer
punkte werden Marschbewegungen zwischen den Standorten 
Bruchsal, Bretten, Vaihingen und Eppingen sein. Es werden 
Dekontaminations und ABCAufklärungsaufträge auf öffent 
lichem Gelände durchgeführt, welche den Aufbau und Betrieb 
von Dekontaminationseinrichtungen (ohne den Einsatz von 
Chemikalien) und die ABCÜberwachung bzw. Einsatzauf 
klärung beinhalten.

Landratsamt Heilbronn – Flurneuordnungsamt
Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung Nordheim (Seeloch)
Landkreis Heilbronn
Flurbereinigungsbeschluss vom 01.10.2021
1.   Das Landratsamt Heilbronn – untere Flurbereinigungsbe

hörde – ordnet hiermit die Flurbereinigung Nordheim (See
loch) als vereinfachtes Verfahren nach § 86 Abs. 1 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546) an.

  Das  Flurbereinigungsgebiet  umfasst   von  der  Gemeinde 
  Nordheim Flurstücke der Gewanne  „Seeloch“, „Eisenhut“, 

„Bildstock“, „Hebsack“ und „Gräfen brunnen“ auf der Ge
markung Nordheim.

   Es wird mit einer Fläche von rd. 29 ha festgestellt. Seine 
Abgrenzung ist aus der Gebietskarte vom 01.10.2021 
 ersichtlich. Die Begründung und die Gebietskarte sind Be
standteile dieses Beschlusses.

2.  An der Flurbereinigung sind beteiligt
  –  als Teilnehmer die Eigentümer und die Erbbauberechtig

ten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grund
stücke. Sie bilden die Teilnehmergemeinschaft.

  –  als Nebenbeteiligte die Inhaber von Rechten an diesen 
Grundstücken sowie die Eigentümer von nicht zum Flur
bereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, die zur 
Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flur
bereinigungsgebiets mitzuwirken haben.

   Die mit der Bekanntgabe dieses Beschlusses entstehende 
Teilnehmergemeinschaft führt den Namen „Teilnehmerge
meinschaft der Flurbereinigung Nordheim (Seeloch)“. Sie 
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat ih
ren Sitz in Nordheim.

3.   Dieser Beschluss mit Begründung und Gebietskarte liegt 
einen Monat lang – vom 1. Tag seiner öffentlichen Be
kanntmachung an gerechnet – im Rathaus von Nordheim 
zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus.

   Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach der 
Bekanntgabe sämtlicher Unterlagen in der Gemeinde ein.

   Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und 
 Gebietskarte auf der Internetseite des Landesamts für 
Geoinformation und Landentwicklung im o. g. Verfahren  
(www.lglbw.de/4694) eingesehen werden.

   Datenschutzrechtliche Hinweise zu den personenbezoge
nen Daten, die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens 
erhoben werden, können auf der Internetseite des Landes
amts für Geoinformation und Landentwicklung im o. g. 
Verfahren (www.lglbw.de/4694) sowie auf der Internet
seite des Landratsamts Heilbronn eingesehen werden.

4.1  Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht er
sichtlich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechti
gen, z. B. Pachtrechten, werden aufgefordert, diese Rechte 
innerhalb von 3 Monaten beim Landratsamt Heilbronn – 
untere Flurbereinigungsbehörde – Lerchenstraße 40, 74072 
Heilbronn anzumelden. Werden Rechte erst nach Ablauf 
der 3MonatsFrist angemeldet oder nachgewiesen, so 
kann das Landratsamt untere Flurbereinigungsbehörde 
die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten 
lassen. Der Inhaber eines vorbezeichneten Rechts muss 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
 Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der 
 Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des 
Verwaltungsakts in Lauf gesetzt worden ist.

4.2  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim
mung des Landratsamtes nur Änderungen vorgenommen 
werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb 
 gehören.

   Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung des 
Landratsamtes errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 
oder beseitigt werden.

   Sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen vorgenom
men oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so 
können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt 
bleiben. Das Landratsamt kann den früheren Zustand, 
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 notfalls mit Zwang, wiederherstellen lassen, wenn dies der 
Flurbereinigung dient.

4.3  Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken und 
Feldgehölze dürfen nur mit Zustimmung des Landratsamtes 
beseitigt werden, andernfalls muss das Landratsamt 
 Ersatzpflanzungen anordnen.

4.4  Wer gegen die unter Nr. 4.2 bis 4.3 genannten Vorschriften 
verstößt, kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geld
buße belegt werden.

4.5  Neben den unter 4.1 bis 4.3 genannten Einschränkungen 
gelten die Beschränkungen nach dem Landwirtschafts 
und Landeskulturgesetz sowie dem Naturschutzrecht (Dau
ergrünlandumwandlungsverbot, Biotop und Artenschutz) 
unverändert weiter.

5. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats Wider
spruch beim Landratsamt Heilbronn, Sitz: Lerchenstraße 40, 
74072 Heilbronn eingelegt werden.
gez. Drotleff                  D.S.
Amtsleiter

Landkreis Heilbronn investiert in Mobilitäts-
angebot für Jugendliche
Ab Freitag, 29. Oktober 2021 bietet der Landkreis Heilbronn 
das „FiftyFifty-Taxi“ an, bei dem Jugendliche durch die Be
zuschussung des Landkreises nur den halben Fahrpreis für eine 
Taxifahrt zahlen.
Junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren können das 
Angebot an Wochenenden und Feiertagen zwischen 0 Uhr und 
6 Uhr nutzen. Ab einem Fahrweg von 3 bis 50 Kilometer kann 
so die Hälfte des Fahrpreises gespart werden. Teilnehmende 
Taxiunternehmen sind über die speziell entwickelte und  
kostenlose „FiftyFiftyTaxi“ App des Landkreises auswählbar. 
Der Kreistag stimmte der Einführung dieses neuen Angebotes 
bereits im Oktober 2020 zu. Nach einer erfolgreichen Test
phase in den Sommerferien mit Jugendlichen aus Lauffen und 
Unterstützung des Jugendreferenten Silas Link, kann das neue 
Angebot zum Start in die Herbstferien nun landkreisweit an
geboten werden. 
Das Prinzip ist einfach: Nach dem Herunterladen der App in 
den gängigen AppStores registriert sich der Nutzer durch das 
Hinterlegen des Personalausweises. Über die in der 
 „FiftyFiftyTaxi“ App angezeigten Taxiunternehmen kann dann 
ein Taxi bestellt werden. Bei Fahrtbeginn legt der Nutzende in 
der App eine neue Fahrt an und schon kann es losgehen. Am 
Ende der Fahrt wird der QRCode des Taxis eingescannt, die 
Anzahl der Mitfahrenden sowie der Preis eingetragen und dann 
muss nur noch die Hälfte des Fahrpreises bezahlt werden. 

Feierliche Amtseinsetzung von Landrat Norbert 
Heuser
Am Montag, 18. Oktober 2021, wurde Norbert Heuser feierlich 
von Regierungspräsident Wolfgang Reimer als neuer Landrat 
des Landkreises Heilbronn vereidigt und verpflichtet. Rund  
200 Gäste kamen zur Kreistagssitzung in die Reblandhalle  
Neckarwestheim, um gemeinsam mit dem Landrat den Start in 
seine neue Aufgabe zu feiern. Landrat Norbert Heuser be
dankte sich für die vielen guten Wünsche und unterstrich 
nochmals, dass seine Entscheidung, sich für dieses Amt zu 
bewerben, 100%ig richtig gewesen sei. „Ich freue mich auf 
diese neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit Ihnen 
allen zum Wohle unseres Landkreises.“, so Norbert Heuser in 
seiner Ansprache. Der 56Jährige bisherige Bürgermeister der 
Stadt Neuenstadt setzte sich in der Wahl am 28. Juni 2021 im 
ersten Wahlgang mit 40 Stimmen gegen seine beiden Mitbe
werber Ralf Steinbrenner aus Leingarten und Torsten Kunkel 
aus Pfedelbach durch. Er tritt die Nachfolge von Landrat Detlef 
Piepenburg an, der sich nach 16 Jahren als Landrat im Land
kreis Heilbronn nicht mehr zur Wahl stellte. 

Standesamtliche Nachrichten

Sterbefälle
Elke Scheck geb. Weißert, Niederhofen, am 06. Oktober 2021 
in Schwaigern. 
Günter Gotthilf Walter, Stetten a. H., am 15. Oktober 2021 in 
Schwaigern.

Herzlichen Glückwunsch!
22.10.  Frau Meta Schilling, Schwaigern, 
   zum 100. Geburtstag.
22.10.  Herrn Giuseppe Bonomo, Schwaigern, 
   zum 70. Geburtstag.
24.10.  Frau Waltraud Beck, Schwaigern, 
   zum 85. Geburtstag.
25.10.  Herrn Filippo Calcagno, Schwaigern, 
   zum 85. Geburtstag.
27.10.  Herrn HansPeter Hagner, Schwaigern, 
   zum 75. Geburtstag.
27.10.  Frau Margarete Dieter, Schwaigern 
   zum 70. Geburtstag.

Kinder und Jugendliche

Kinder- und Jugendreferat
Jugendtreff
Einladung zum Oma-Opa-Nachmittag mit Enkeln ab  
4 Jahren
Das Kinder und Familienzentrum Schwaigern und die Ganz 
tagesbetreuung der LeintalSchule Schwaigern laden herzlich 
Großeltern mit ihren Enkeln ab 4 Jahren am Freitag,  
12. November 2021 zu einem geselligen Nachmittag mit  
Kaffee, Kuchen und Gesellschaftsspielen ein.
Stattfinden wird dieser Nachmittag in der Mensa der Lein
talSchule Schwaigern von 15.00 bis 17.30 Uhr.
Da die Teilnehmer/innenzahl begrenzt ist, bitten wir um An
meldung bis Dienstag, 09. November 2021, unter folgender 
Telefonnummer: 07138/81079 46, per EMail unter:  
loebe.d@caritasheilbronnhohenlohe.de oder auf Instagram: 
jugendreferat_schwaigern.
Es gilt die 3G Regel (geimpft, getestet, genesen). Bitte  
bringen Sie einen entsprechenden Nachweis mit. Vielen Dank!
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!
Herbstferien im Jugendtreff
Noch keine Idee für die Herbstferien?
Wir schon:
Dienstag, 02.11.
TischkickerTurnier von 13.00 bis 17.30 Uhr – Alter: 11 bis 
14 Jahre.
Mittwoch, 03.11.
Mädchenaktionstag (mit Cocktails, Crêpes ...) von 11.00 bis 
16.00 Uhr – Alter: 10 bis 13 Jahre.
Donnerstag, 04.11.
Schreibe dein eigenes Buch von 13.00 bis 18.00 Uhr – Alter: 
11 – 15 Jahre.
Freitag, 05.11.
Spiele – Nachmittag von 13.00 bis 17.00 Uhr – Alter: 8 bis 
12 Jahre.
Da die Teilnehmerzahl bei den Angeboten begrenzt ist, bitten 
wir um eine Anmeldung bis zum 27. Oktober 2021. 
Anmelden könnt ihr euch unter 07138/8107946, koegel.n@
caritasheilbronnhohenlohe.de oder auf Instagram: jugendre
ferat_schwaigern.
Wir freuen uns, euch in den Herbstferien im Jugendtreff zu 
sehen!
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Öffnungszeiten und Angebote im Jugendtreff am Bahnhof
Freitag, 22.Oktober:
Mittagstreff: 12.30 – 14.30 Uhr
Lerntreff (nur mit Anmeldung): 14.30 – 16.15 Uhr
Offener Treff (ab 13 Jahre): 17.00 – 20.00 Uhr
Dienstag, 26. Oktober
Kleingruppe „Backen“ (10 – 12 Jahre): 16.00 – 18.00 Uhr
Kochen4You (13 – 17 Jahre): 18.30 – 20.00 Uhr
Mittwoch, 27. Oktober
Spielenachmittag (Gesellschaftsspiele): 14.00 – 17.00 Uhr
Offener Treff (ab 13 Jahren): 18.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag, 28. Oktober
Ideen und Planungstreff (ab 13 Jahren): 16.00 – 18.00 Uhr
Freitag, 29.Oktober:
Mittagstreff: 12.30 – 14.30 Uhr
Lerntreff (nur mit Anmeldung): 14.30 – 16.15 Uhr
Offener Treff (ab 13 Jahre): 17.00 – 20.00 Uhr
Alle Jugendlichen sind herzlich eingeladen ihre Wünsche und 
Ideen für den Jugendtreff und für zukünftige Jugendtreff 
Aktivitäten einzubringen. Nehmt einfach Kontakt mit uns auf.
Bitte denkt daran, dass beim Betreten der Räume des Jugend
treffs und des Jugendreferates eine MundNasenBedeckung zu 
tragen ist und die Hände zu desinfizieren sind. Damit eine 
mögliche Infektionskette durchbrochen werden kann, führen 
wir eine Teilnahmeliste, die zu Beginn auszufüllen ist. Auf
grund der aktuellen Situation gelten selbstverständlich die 
Abstands und Hygieneregeln. 
Kontakt: 
Ihr findet uns im Bahnhofsgebäude in der Stettener Straße 1. 
Beide Eingänge liegen nebeneinander auf der Seite zu den 
Gleisen.
Telefonisch erreichbar ist Nathanael Kögel unter 0176/18980927 
oder Dunja Löbe unter 0174/3403082.
Gemeinsam erreichbar sind wir auch bei Instagram:  
jugendreferat_schwaigern. 

Kindergärten und Schulen

Traditionelle Apfelernte an der Leintal-Schule
Am 01. Okto
ber 2021 war 
es wieder so
weit, die all
jährliche Ap

felernte der 7. Klassen der 
Leintalschule Schwaigern fand 
statt. 
Das Wetter war gut und somit 
konnte das Projekt durchge
führt werden. Die Schüler und 
Lehrer sammelten zahlreiche 
Äpfel, um daraus frisch ge
pressten Apfelsaft herzustel
len. Jedes der Kinder bekam 
eine Flasche Apfelsaft und ein 
paar Äpfel zum Vernaschen. 
Nach etwa vier Stunden harter Arbeit und einem gut gefüllten 
Anhänger voller Äpfel ging es gemeinsam zurück zur Schule.

Ev. Kindergarten Schloss
Zahngesundheit im Kindergarten
Am Donnerstag, 30.09., und am Freitag, 
01.10., hatten die Kindergartenkinder Be
such. Frau Trui von der Arbeitsgemeinschaft 
Zahngesundheit begeisterte die Kinder mit 

ihrem Freund PUTZI, der Freundin Leni und dem Drachen. Die 
Kinder saßen gespannt im Morgenkreis und mussten oft  
lachen. Gut verpackt wurden die wichtigsten Aspekte der Zahn
gesundheit besprochen. Den Kindern wurde erklärt, was Bakte
rien und Karies mit unseren Zähnen zu tun haben und welche 
Rolle Süßigkeiten oder gesüßte Getränke dabei spielen. Wie 

wichtig da die richtige Zahn und Mundpflege ist, wurde the
matisiert und anhand großer Gebisse und Zahnbürsten de
monstriert. Es war ein gelungener Morgenkreis und die Kinder 
haben viel davon mitgenommen – nicht nur die „Überra
schungstüte“ mit den Zahnbürsten.

Mediathek

Mediathek
Unser Büchertipp
Kim Faber: Winterland
Die Provinzstadt Sandsted wird von einem Mord erschüttert: 
Ein Mann wird erschlagen aufgefunden, seine Ehefrau ist ver
schwunden. Keiner hat etwas gesehen, es gibt keine Spuren, 
kein ersichtliches Motiv. Martin Juncker, einer der besten 
Mordermittler Dänemarks, übernimmt den Fall. Wegen eines 
verhängnisvollen Fehlers nach Sandsted versetzt, leitet er dort 
die kleine Polizeistation. Junckers ehemalige Kollegin Signe 
Kristiansen arbeitet noch immer in Kopenhagen. Als eine 
Bombe auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt explodiert, 
nimmt Signe die Jagd auf den Täter auf – bis ein anonymer 
Tipp den Fall in eine Richtung lenkt, die ihre schlimmsten Vor
stellungen übersteigt.
Bilderbuchkino für Kinder ab 3 Jahren
Wir laden wieder ein zum Bilderbuchkino! Beim Bilderbuchkino 
wird ein Bilderbuch vorgelesen und gleichzeitig sehen die 
Kinder die Zeichnungen des Bilderbuches auf einer großen 
Leinwand. Nach dem Vorlesen dürfen die Kinder noch basteln 
und malen.
Das Bilderbuchkino ist kostenlos und findet freitags von  
15.30 – 16.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich!
5. November: „Zauberfrei für Hermeline“
Literaturkreis mit Astrid Link
Am Mittwoch, 3. November, trifft sich von 19.30 – 21.30 Uhr 
der Literaturkreis unter der Leitung der freien Journalistin 
Astrid Link. An diesem Abend wollen wir uns über  „Die Mitter
nachtsbibliothek“ von Matt Haig austauschen. Neue Teil 
nehmer/innen sind herzlich willkommen.
Ein Besuch der Mediathek ist nur mit einem negativen 
Corona-Schnelltest, einem Genesenen- oder Geimpf-
ten-Nachweis möglich (3G-Nachweis).
Kinder unter 6 Jahren, noch nicht eingeschulte Kinder und 
Schülerinnen und Schüler gelten laut Verordnung als getestet 
und benötigen keinen 3GNachweis. Das Tragen einer medizi
nischen MundNasenMaske oder einer FFP2Maske ist weiter
hin Pflicht. Zur Kontaktnachverfolgung erfolgt ihre Kontakt
datenerfassung am Eingang der Mediathek.
Aber auch weiterhin bieten wir Ihnen eine kontaktlose 
Ausleihe und Rückgabe unserer Medien an (Click &  
Collect)!
Nennen Sie uns telefonisch (Tel. 3990) oder per EMail  
(mediathek@schwaigern.de) Ihre Medienwünsche und wir  
legen Sie Ihnen im Eingangsbereich der Mediathek zur Ab 
holung bereit.
Öffnungszeiten der Mediathek 
Dienstag  09.30 – 12.00 Uhr
    14.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch  14.00 – 17.30 Uhr
Donnerstag 09.30 – 12.00 Uhr
    14.00 – 17.30 Uhr
Freitag   15.00 – 18.00 Uhr
Samstag  10.00 – 12.00 Uhr
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VHS Unterland
Es sind noch Plätze frei!
Ganz einfach kreativ sein – Maltreff für 
Acrylfans
Wir werden uns mit Acrylfarben beschäftigen: 
gegenständlich oder abstrakt, nach Vorlage 

oder frei, indem wir Altes fertigstellen oder ganz neu be 
ginnen. Nach Lust und Laune bauen wir Collagematerial ein, 
setzen Strukturpasten auf, schichten Flächen und Linien über
einander – oder auch nicht! Wir arbeiten mit Pinsel, Spachtel 
oder Shaper, verwenden Kreiden, Tuschen, Tinten, Kaffee.  
Ein individueller Kurs für Einsteiger/innen und Fortge 
schrittene.
Termine: Do. 18.11., 25.11., 9.12., 16.12., jew. 18 – 21 Uhr, 
Dauer: 4 Abende, Dozentin: Wiebke Pieroth, Gebühr: 70 €.
Eine telefonische bzw. persönliche Anmeldung ist während der 
Öffnungszeiten der Mediathek möglich (Tel. 3990), E-Mail: 
schwaigern@vhs-unterland.de. Interessierte können sich aber 
auch unter www.vhs-unterland.de in aller Ruhe über das der-
zeitige Angebot der VHS Unterland informieren (auch  
Online-Kurse) – und sich dann sofort und bequem gleich online 
anmelden.

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft Hospizdienst 
Leintal
Einladung zum Frühstück für Trauernde am 23. Oktober 2021. 
Es handelt sich um ein offenes Angebot für alle, die durch den 
Tod eines nahestehenden Menschen betroffen sind und einen 
Ort suchen, an dem sie mit ihrer Trauer sein dürfen. Eine An
meldung ist nicht erforderlich und es entstehen keine Kosten. 
Es gelten die 3GRegeln. Leider können wir zur Zeit nur ein 
BrezelFrühstück anbieten. Warmgetränke müssen selbst mit
gebracht werden. Die Türen sind am Samstag von 9.30 bis  
11 Uhr im kath. Martinssaal, Weststr. 7, Schwaigern, geöffnet. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Petra Flake, Koordina
torin, unter der Tel. 973012.

Diakonieladen Hand in Hand Schwaigern
Höchste Zeit, die Herbst Wintergarderobe zu vervollständigen! 
Da haben wir bestimmt was für Sie! Für lange Abende gibt’s 
eine Riesenauswahl an Spielen und Puzzles für die gesamte 
Familie und die allerersten DekoIdeen für die Adventszeit 
finden Sie auch schon in unserem Schaufenster.
Unsere Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag: 9.30 – 
12.30 Uhr und 14.30 – 18 Uhr.
Spendenannahme: Mittwoch: 9.30 – 12.30 Uhr. Wir können nur 
saubere, unbeschädigte und tragbare Mode und auch nur  
saubere und funktionsfähige Haushaltswaren und Spielzeug 
annehmen! Die Kleidung sollte in offenen Behältnissen  
(Wäschekorb oder Karton) abgegeben werden. Geknüllte  
Textilien in Müllsäcken können wir nicht annehmen!
Diakonieladen Hand in Hand, Gemminger Straße 1, Tel. 
6820374.

21. Eppinger Jobstart-Treff 
Schulabgänger aufgepasst: 
Am Dienstag, 26. Oktober, findet der JobstartTreff als  
Präsenzmesse von 9.00 bis 14.00 Uhr in der Eppinger Hard
waldhalle am Berliner Ring statt. Rund 40 Unternehmen und 
Institutionen aus Eppingen und der Region präsentieren eine 
große Bandbreite an Ausbildungsmöglichkeiten sowie Studien
angeboten. Die Palette der möglichen Ausbildungen reicht vom 
Handwerk über den Dienstleistungsbereich bis hin zum Hoch
schulstudium. Begleitend zur Ausbildungsmesse wurde wieder 
der JobstartAtlas veröffentlicht, er kann unter www.eppingen.
de eingesehen werden. 

Evang. Kirchengemeinde Schwaigern
21. Sonntag nach Trinitatis 24. Oktober 2021
Für den Leintal Distrikt
Freitag, 22.10.
14.00 Uhr ökumenische Gedenkfeier am Gräberfeld 
„Schmetterlingsgräber“ auf dem Heilbronner Hauptfriedhof, 
für tot zur Welt gekommene Kinder.
19.11. bis 21.11.2021
LEGO-Bau-Tage www.Leintal-Festival.de
Freut euch auf die LEGO-Bau-Tage vom 19.11. bis 21.11.2021 
im F4 in Schwaigern. Für alle Mädchen und Jungen der 2. –  
5. Klasse. Zehntausende LEGOSteine – verschiedenste Bausets 
zum Bauen mit und ohne Anleitung. Sei dabei und mach mit, 
wenn wir eine 20 qm große LEGOLandschaft aufbauen und 
dabei spannende Geschichten aus der Bibel hören. Die Flyer 
kommen ab Mitte Oktober direkt in eure Schulklassen. Die Teil
nahme ist kostenlos.
Wir freuen uns über weitere Mitarbeiter, kommt einfach zum 
nächsten Mitarbeiterabend am 26.10.21 um 19 Uhr ins F4!
Die Diakonische Bezirksstelle Brackenheim informiert über 
Corona Auszeit für Familien und Atempause für Mütter:
Familien mit kleinerem oder mittlerem Einkommen oder mit 
behinderten Angehörigen können einen sehr vergünstigten 
Urlaub in einer Familienferienstätte buchen. Das Programm der 
Bundesregierung kann bis 31.12.2022 in Anspruch genommen 
werden. 
Weitere Informationen unter www.bundesregierung.de/
bregde/aktuelles/coronaauszeitfuerfamilien19647
Für Mütter in der (Corona)Krise bietet die Evang. Tagungs
stätte Löwenstein vom 13.11. – 14.11.21 eine „Atempause“ 
an. Infos unter info@etl.de oder 07130/48480.

Schwaigern:
Pfarramt 1 – Pfarrer Ralf RohrbachKoop, Tel. 920600 bzw.  
920602, EMail: ralf.rohrbachkoop@elkw.de
Urlaub: Für die Zeit der Herbstferien (30.10. – 07.11.21) be
findet sich Pfr. RohrbachKoop im Urlaub. Vertretung in seel
sorgerischen Angelegenheiten ist Pfarrerin Binder, in Sachen 
der Geschäftsführung Andreas Schey, Tel. 3504.
Pfarramt 2 – Pfarrerin Sonja Binder, Tel. 0178/8199542, 
EMail: sonja.binder@elkw.de.
Pfarramtssekretariat: Andreas Wolff, Tel. 920600, Öffnungs
zeiten Dienstag 09.30 bis 11.30 Uhr und Donnerstag 15.30 bis 
17.30 Uhr.
Pfarrer RohrbachKoop und Pfarrerin Binder sind auch jenseits 
dieser Öffnungszeiten telefonisch und per EMail für Sie er
reichbar. EMailAdresse: pfarramt.schwaigern@elkw.de.
Kirche: täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr, donnerstags  
geschlossen
Freitag, 22.10.
 19.30 Uhr  Kirchenchorprobe im Gemeindehaus
Sonntag, 24.10. 
 09.45 Uhr  Kinderkirche Von 9.45 bis 11 Uhr treffen wir 

uns in den Jugendräumen. Komm einfach dazu!
 10.40 Uhr  Gottesdienst mit Pfarrer RohrbachKoop
  Predigttext: Matthäus 10, 3439
  Opfer: für Aufgaben der eigenen Gemeinde
Dienstag, 26.10.
 17.30 Uhr  bis 19.00 Uhr Queens-Jungschar, in den Ju

gendräumen für Mädchen der 5. bis 7. Klasse
Mittwoch, 27.10.
 15.00 Uhr  Konfirmandenunterricht Gruppe Nord, 
  Jugendräume
 15.00 Uhr  Konfirmandenunterricht Gruppe Süd, 
  Gemeindehaus
Freitag, 29.10.
 15.00 Uhr  bis 16.00 Uhr Wilde Hühner-Jungschar, in 

den Jugendräumen, für Mädchen der 2. bis  
4. Klasse
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Vorankündigung:
Sonntag 31.10. Churchnight

Massenbach – Massenbachhausen
mit CVJM
Pfarrerin Carolin Kirchner
Mail: carolin.kirchner@elkw.de
Sekretärin Ute Rempp
Mail: Gemeindebuero.Massenbach@elkw.de
Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Dienstags und donnerstags 9.00 – 12.00 Uhr
Tel. 07138/920663, Homepage: www.kirchemassenbach.de
Freitag, 22. Oktober
 18.30 Uhr  Vorbereitungstreffen für den Kinderbibeltag 

2021 in der Arche Mb
Sonntag, 24. Oktober
 09.30 Uhr  Gottesdienst im Gemeindezentrum Mbh mit 

Pfarrer RohrbachKoop
 10.00 Uhr  Kindergottesdienst, Treffpunkt Arche Mb
Mittwoch, 27. Oktober
 09.00 Uhr  Bibelgesprächskreis, Goethestr. 1 Mbh (Frau 

Baumann, Tel. 07138/5104). Neue Teilnehmer 
sind herzlich willkommen.

 09.30 Uhr  Spielkreis „kleine Racker“, Arche Mb
 15.15 Uhr  Konfirmandenunterricht, Gruppe I, 
  Gemeindezentrum Mbh
 17.00 Uhr  Konfirmandenunterricht, Gruppe II, 
  Gemeindezentrum Mbh
Donnerstag, 28. Oktober
 19.00 Uhr  Jugendkreis, Treffpunkt Arche Mb 
Bike for Bibles
Am 10. Oktober 2021 waren zehn unserer Konfirmandinnen 
und Konfirmanden zusammen mit drei Mitarbeitern für  
bike for bibles unterwegs. Mit dem Fahrrad ging es quer durch 
den Kirchenbezirk Brackenheim. Für jeden gefahrenen Kilo 
meter erhielten die Konfirmanden einen Punkt. Auf der Rund
strecke gab es in den Ortschaften jeweils Spielstation, an  
denen zusätzliche Punkte erspielt werden konnten. Zuvor  
hatten die Konfirmanden sich Sponsoren gesucht, die für  
El Pan de vida, ein Hilfsprojekt der Deutschen Bibelgesell
schaft in Peru, spenden. Unsere Konfirmanden erradelten und 
erspielten 73 Punkte, die von den Sponsoren in den stolzen 
Betrag von 717 € verwandelt wurden. Mit diesem Betrag  
belegten unsere Konfirmanden in der Gruppenwertung Platz 8 
von 10 Gruppen. Herzlichen Dank für diesen Einsatz an die 
Konfis und an ihre Sponsoren!
Unsere Homepage
Auf unserer Homepage www.kirchemassenbach.de finden Sie 
alle Neuerungen und Aktivitäten unserer Kirchengemeinde.

Stetten am Heuchelberg
(www.kirche-stetten.de)
Pfarramt, Claudiusgasse 1, Tel. 6285 
EMail: Pfarramt.StettenNiederhofen@elkw.de
Sekretariat: A. Schukraft
Pfarrerin Christa Albrecht Tel.: 07131/7241676
EMail: christa.albrecht@elkw.de
Samstag
 11.00 Uhr  Taufgottesdienst für Jonas Bauer
Sonntag 
 10.40 Uhr  Missionsgottesdienst mit Dr. KlausDieter Weber 

(DMG Sinsheim) und Prädikant Kümmerle. 
  Opferzweck: Missionsprojekt
Mittwoch
 20.00 Uhr  Frauengesprächskreis Blickwinkel im Gemeinde

haus
Donnerstag
 19.30 Uhr  Kirchenchor 
Missionsgottesdienst
Diesen Sonntag feiern wir unseren Missionsgottesdienst. Dabei 
mitwirken wird Dr. KlausDieter Weber von der DMG Sinsheim. 
Er war lange Zeit leitender Arzt im christlichen Krankenhaus in 
Tank in Pakistan, und berichtet uns über die Arbeit und die 
Situation dort. Wir unterstützen dieses Projekt mit unserem 

Gottesdienstopfer. Herzlichen Dank an alle Geberinnen und 
Geber.
Frauengesprächskreis Blickwinkel startet wieder!
Wir, Frauen +/ 40, starten wieder durch. Jeden 2. Mittwoch 
um 20.00 Uhr treffen wir uns im Gemeindehaus zum Aus
tausch, Singen , Beten, Lachen ... Herzliche Einladung dazu! 
Die nächsten Termine: 
27. Oktober, 10. November. Infos unter Telefon: 932969. 
Kinderbibeltage in den Herbstferien ....e s gibt noch freie 
Plätze!!
Donnerstag, 04.11.2021 bis Samstag, 06.11.2021 von 14.30 
– 17.30 Uhr.
Sonntag 10.00 Uhr KiBiTa Gottesdienst
„Willkommen im Erlebnispark Biblikos“ ....
... sind alle Kinder aus Stetten und Niederhofen von der 1. bis 
zur 7. Klasse. 
Liebe Kinder! Der Countdown läuft und es gibt noch freie 
Plätze! Eine Anmeldung ist bis spätestens Freitag, den 
29.10.2021, möglich. Die Anmeldungen liegen an folgenden 
Orten aus: Im Gemeindehaus, in der Kirche, bei der Bäckerei 
Heilmayr und im Getränkemarkt Kümmerle. Außerdem kann 
man die Anmeldung auf der Internetseite der Kirchengemeinde 
www.kirchestetten.de über die Startseite oder unter ChriS/
KiBiTa ausdrucken. Anmeldungen dann einfach im  
KiBiTaBriefkasten in der Grundschule oder in den Pfarrämtern 
Stetten und Niederhofen einwerfen! Die Mitarbeitenden der 
Kinderbibeltage freuen sich auf Euch!
Fortbildung
Pfarrerin Albrecht ist am 25. und 26. Oktober auf Fortbildung. 
Die Kasualvertretung hat Pfarrerin Carolin Kirchner, Tel. 
920663.
Vorschau: Investitur von Pfarrerin Albrecht in der Stettener 
Kirche
Am Sonntag, 31.10.21, findet um 15.00 Uhr ein Festgottes
dienst zur Investitur von Pfarrerin Albrecht statt. Aufgrund der 
Beschränkungen durch die CoronaVerordnung (geringe Platz
zahl) können leider nur aktiv beteiligte Personen und geladene 
Gäste persönlich an der Investitur teilnehmen. Alle Gemeinde
mitglieder aus Stetten und Niederhofen sind aber herzlich 
eingeladen, am Gottesdienst per Livestream teilzunehmen.
Die nächsten Gottesdienste: 
31.10., 15.00 Uhr Gottesdienst zur Investitur von Pfarrerin 

Albrecht mit LivestreamÜbertragung für die 
Gemeinde

07.11., 10.00 Uhr Gottesdienst zum Abschluss der KiBiTa mit 
LivestreamÜbertragung

Christliche Kinder- und Jugendarbeit Stetten a. H.
Freitag
 16.00 Uhr  –  17.30 Uhr Mädchenjungschar Pusteblumen 

(2. – 4. Klasse)
 18.00 Uhr  –  19.30 Uhr Mädchenjungschar Stettener 

Schnoge (5. – 7. Klasse)
 19.45 Uhr  Jugendbund B.i.G.
Montag
 17.45 Uhr  Bubenjungschar (2. – 4. Klasse) im Gemeinde

haus
 17.45 Uhr  Bubenjungschar (5. – 7. Klasse) im Saal der 

Liebenzeller Gemeinschaft
Donnerstag
 16.15 Uhr  Kinderstunde
 19.30  Jugendkreis Online
Liebe Teilnehmer/-innen unserer Gruppen und Kreise von 
ChriS, wir bitten Euch folgendes zu beachten: Meldet Euch vor 
jeder Teilnahme bei Euren Mitarbeitern an. Die Kontaktdaten 
Eurer Gruppe findet Ihr auf der Homepage der Kirchen 
gemeinde: www.kirchestetten.de.

Niederhofen
Pfarrerin Christa Albrecht, Tel. 07131/7241676
Mail: christa.albrecht@elkw.de
Gemeindebüro: 
Simone Schilling Mi. 08.30 – 11.30 Uhr, Tel. 67420
E-Mail: ev.pfarramt@kirche-niederhofen.de
Internet: www.kirche-niederhofen.de
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Fr.  20.00 Uhr  Bibelstunde im Gemeindesaal
So.  9.30 Uhr  Gottesdienst Prädikant Heinz Kümmerle
  Opferzweck: eigene Gemeinde
 9.30 Uhr  Kinderkirche im Kindergarten
Mi. 9.45 Uhr  MutterKindKreis
 kein  Konfirmandenunterricht
 20.00 Uhr  öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats im 

Gemeindesaal
Jugendgruppen (im Jugendraum UG Kindergarten)
Fr.  17.30 Uhr  Mädchenjungschar
 20.00 Uhr  Jugendkreis
Mo.17.45 Uhr  Bubenjungschar
Mi. 16.30 Uhr Kinderstunde
 19.30 Uhr  Jugendbund
Helfer gesucht am Samstag, 23.10.2021
Am Samstag, 23.10.2021, möchten wir die Sträucher und  
Hecken rund um die Kirche zurückschneiden. Dabei können wir 
noch Helfer gebrauchen! Wer bereit ist, mitzumachen soll bitte 
um 9.00 Uhr zur Kirche kommen. Vielen Dank an alle Helfer!
Kinderbibeltage in den Herbstferien ... es gibt noch freie 
Plätze!!
Donnerstag, 04.11.2021 – Samstag, 06.11.2021, von 14.30 – 
17.30 Uhr.
Sonntag, 10.00 Uhr, KiBiTa Gottesdienst
„Willkommen im Erlebnispark Biblikos“ ...
... sind alle Kinder aus Stetten und Niederhofen von der 1. bis 
zur 7. Klasse,
Liebe Kinder! Der Countdown läuft und es gibt noch freie 
Plätze! Eine Anmeldung ist bis spätestens Freitag, den 
29.10.2021, möglich. Die Anmeldungen liegen an folgenden 
Orten aus: Im Gemeindehaus, in der Kirche, bei der Bäckerei 
Heilmayr und im Getränkemarkt Kümmerle. Außerdem kann 
man die Anmeldung auf der Internetseite der Kirchengemeinde 
www.kirchestetten.de über die Startseite oder unter ChriS/
KiBiTa ausdrucken. Anmeldungen dann einfach im  
KiBiTaBriefkasten in der Grundschule oder in den Pfarrämtern 
Stetten und Niederhofen einwerfen! Die Mitarbeiter der  
Kinderbibeltage freuen sich auf euch!
Vertretung Pfarrerin Christa Albrecht am 25. – 26.10.21
Am 25. und 26. Oktober ist Pfarrerin Albrecht auf einer Fort
bildung. Die Kasualvertretung hat Pfarrerin Carolin Kirchner, 
Tel.: 07138/920663, Mail: Carolin.Kirchner@elkw.de.
Investitur Pfarrerin Christa Albrecht am 31.10.2021
Am Sonntag, 31. Oktober 2021, ist die Einsetzung von unserer 
Pfarrerin Christa Albrecht. Der Gottesdienst findet um  
15.00 Uhr in der Kirche in Stetten statt. Der Gottesdienst wird 
per Livestream übertragen. Wir laden Sie herzlich ein, den 
Gottesdienst online mitzufeiern! 
Den link dazu finden Sie  auf der Internetseite der Kirchen
gemeinde Stetten (www.kirchestetten.de).
Weihnachten im Schuhkarton
Mitpacken bis 15. November. Abgabeorte: Kindergarten Nieder
hofen, Simone Schilling, Panoramaweg 21, OSKAR – Packen per 
Mausclick ist auch möglich! Bitte beachten Sie für das Packen 
die Angaben der ausgelegten Flyer. 
Nähere Infos: www.weihnachtenimschuhkarten.org oder Ruth 
Weißert, Tel. 6903285.

Liebenzeller Gemeinschaft Schwaigern
Liebenzeller Gemeinschaft und EC-Jugendarbeit
Schwaigern, Falltorstraße, F 4
Fr. 22. Oktober 2021 – Donnerstag, 28. Oktober 2021
Pastor Mark Bühner, Tel. 015737234570 oder 07138/2369645, 
mark.buehner@lgv.org.
Jugendpastor Patrick Hüsgen, Tel. 017661215764, 
patrick.huesgen@lgv.org.
Gemeindeleiter Armin Schmalzhaf, Tel. 0178/3637365, 
armin.schmalzhaf@lgvschwaigern.de.
Weitere Ansprechpartner und Infos zu den Kreisen unter  
www.lgvschwaigern.de
Freitag, 22.10.
 19 Uhr –  20 Uhr OHA – Offenen Herzen anbeten

Samstag, 23.10. 
  Einlass ab 19.00 Uhr Filmabend im F 4  

ECCinema, Beginn des Films um 19.30 Uhr – 
aus rechtlichen Gründen darf der Titel des Films 
nicht angekündigt werden – Eintritt frei – (wie 
immer gibt es ein Spendenprojekt), FSK: 6 Jahre

Sonntag 24.10.
 18.00 Uhr  GemeinschaftsGottesdienst, Predigt: Gebhard 

Weik
Montag, 25.10., 
 19.30 Uhr  Mitgliederversammlung
 7. – 13.11.  HOFFNUNGSFEST, LiveÜbertragung ins F4 aus 

Dortmund u.a. mit Mihamm KimRauchholz und 
Yassir Eric, www.hoffnungsfest.eu

 19. – 21.11.  LEGO-Tage, weitere Infos unter www.lein
talfestival.de. Herzliche Einladung zur Be 
sprechung am 26.10., 19 Uhr im F4.

Andachts-Telefon: Für alle Leute, die kein internetfähiges  
Gerät besitzen: Tel. 2369750.
EC Jugendarbeit – Kreise:
Mittwoch: Teenkreis (13 – 16 Jahre), 19.00 – 21.00 Uhr 
Donnerstag: Spielkreis Zwergentreff (für Kinder von 0 – 3 Jah
ren in Begleitung eines Erwachsenen), 9.30 – 10.45 Uhr
Mädchenjungschar (8 – 13 Jahre), 17.45 – 19.15 Uhr
Freitag: Kleine Kinderstunde (KindergartenAlter), 16.30 – 
17.30 Uhr
Große Kinderstunde (1. u. 2. Klasse), 16.30 – 17.30 Uhr
Bubenjungschar (8 – 13 Jahre), 18.00 – 19.30 Uhr
Jugendkreis DJ – Discover Jesus (ab 16 Jahre), 20.00 Uhr
Sonntag: F4 – Mountainbike (ab 14 Jahre) | an den Sonntagen 
nach den 11.15 Uhr Gottesdiensten um 18 Uhr am F4. Nähere 
Infos in der WA Gruppe/Mauriz Wipfler, Tel. 0176/30190828.

Liebenzeller Gemeinschaft Stetten
Sonntag, 24. Oktober
 20.00 Uhr Gemeinschaftsstunde mit Erntedank 
  (mit Andreas Uhlir)
Herzliche Einladung zur „OasenZeit“: Zur Ruhe kommen –  
einen biblischen Text betrachten und teilen – sich ansprechen 
und bewegen lassen – gestärkt weitergehen. 
Am Donnerstag 28.10./25.11./16.12., jeweils von 20 Uhr –  
ca. 21 Uhr im Gemeinschaftssaal (Hauptstr. 68). 
Die Teilnahme ist an einzelnen Abenden und ohne Vorkennt
nisse möglich. 
Leitung und Anmeldung: Pastoraldiakonin Ute Kolewe,  
Tel. 8179130.

Katholische Seelsorge „Im Leintal“
http://se-im-leintal.drs.de
Pastoralreferentin Beck, Tel. 0176/31546037; Pfarrer Emefuru, 
Tel. 0152/17988475; Pfarrer SchenkZiegler Tel. 07138/7142
 
Kath. Pfarramt St. Martinus Schwaigern Weststr. 7 
stmartinus.schwaigern@drs.de,
Telefon 07138/7142 Dienstag 8 – 12 Uhr, Mittwoch 10 – 
12 Uhr, Donnerstag 16 – 18 Uhr
 
Kath. Pfarramt, St. Kilian, Massenbachhausen, Schulstr. 4, 
stkilian.massenbachhausen@drs.de, Telefon 07138/7292, 
Pfarrbürozeiten: Montag 15 – 17 Uhr, Mittwoch 9 – 12 Uhr, 
Freitag 10 – 12 Uhr

Kath. Pfarrbüro Leingarten, Bergstr. 1, Tel. 07131/401504,
Montag und Donnerstag 9 – 12 Uhr, Dienstag 15 – 18 Uhr

Gottesdienste
Weltmissionssonntag
Samstag
 18.30 Uhr Vorabendmesse St. Pankratius Leingarten
Sonntag
 09.00 Uhr Eucharistiefeier St. Martinus Schwaigern
 10.30 Uhr Eucharistiefeier St. Kilian Massenbachhausen
Montag
 17.00 Uhr Rosenkranz St. Pankratius Leingarten
 20.00 Uhr Bibel Teilen St. Martinus Schwaigern
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Dienstag
 19.00 Uhr Abendmesse St. Martinus Schwaigern
Mittwoch
 18.30 Uhr Rosenkranz St. Kilian Massenbachhausen
 19.00 Uhr Abendmesse 
Donnerstag 
 19.00 Uhr Abendmesse St. Pankratius Leingarten
Bei den Gottesdiensten erfolgt die Teilnehmerfassung am  
Kircheneingang, Abstands und Hygieneregeln (Hände 
desinfektion und med. Masken) bleiben zum Schutz aller er
forderlich. Mit Maske und eigenem Gotteslob ist Gemeindege
sang möglich. Bitte kommen Sie lieber in paar Minuten vor 
Gottesdienstbeginn, damit die Teilnehmererfassung und die 
Platzvergabe leichter stattfinden können. Herzlichen Dank  
allen, die Ordnerdienste übernehmen.
Weltmissionssonntag 2021: 
„Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun“.
Die MissioAktion zeigt am Beispiel von Nigeria, was möglich 
ist, wenn Menschen aus diesem Geist heraus handeln. Die 
Menschen in dem westafrikanischen Land sind stark gezeichnet 
von der Coronapandemie. Armut und Jugendarbeitslosigkeit 
nähren Gewalt und religiösen Fundamentalismus. Entführungen 
und Anschläge säen Furcht und Misstrauen. Staatsversagen 
und eine schlechte Regierungsführung, die den Menschen  
keinerlei Sicherheit oder Zukunftsaussichten bietet, sind ein 
Nährboden für religiösen Extremismus. In dieser explosiven 
Gemengelage setzt die katholische Kirche auf den Dialog.  
Gemeinsam mit ihren muslimischen Partnern macht sie deut
lich, dass Gewalt im Namen Gottes dem Wesen der Religion 
zutiefst widerspricht. Die katholische Kirche in Nigeria zeigt im 
Alltag, dass Gottes Liebe allen Menschen gilt. Angehörige ver
schiedener Religionen arbeiten in den MissioProjekten zusam
men, von denen Menschen unabhängig von ihrer religiösen 
Zugehörigkeit profitieren. In den Gottesdiensten an diesem 
Wochenende wird unser Pfarrer Desmond Emefuru aus seinem 
Heimatland Nigeria berichten. 
Infos zur Kollekte: www.missiohilft.de.

Neuapostolische Kirchengemeinde Leingarten
Neuapostolische Kirche Leingarten, Hohensteinstraße 76,
Vorsteher Benjamin Frick, Tel. 07133/1200122
Termine nach Vereinbarung oder EMail: info@nakgemein
deleingarten.de, www.nakgemeindeleingarten.de.
Jahresmotto: Christus unsere Zukunft, Themenreihe des Monats: 
Glaubenserfahrungen
Zu allen Gottesdiensten ist eine medizinische/FFP2 Maske zu 
tragen. Zu den Wochengottesdiensten (Einlass 19.45 Uhr) bis 
mittwochs und für den Sonntagsgottesdienst (Einlass  
9.00 Uhr) bis freitags anmelden unter https://nakleingarten.
meinegemeinde.digital/
Sa. 23.10.  18.00 Uhr Gottesdienst 
  (Sonntag kein Gottesdienst)
Do. 28.10. 20.00 Uhr Gottesdienst

TSV Schwaigern 
Schach
Aussprache über Verbandsspiele bei steigenden Corona- 
zahlen.
Die Schachabteilung des TSV Schwaigern führt am 22.10. eine 
Aussprache mit den Mitgliedern der Schachabteilung durch um 
festzustellen, wer bereit ist, aktiv an den Verbandsspielen teil
zunehmen trotz der steigenden Coronazahlen. Um zahlreiches 
Erscheinen wird gebeten.

Ergänzungsspieler für unsere Mannschaften gesucht!
Wir, die Schachabteilung des TSV Schwaigern, suchen aktive 
Schachspieler, die sonntags unsere Mannschaften unterstützen 
wollen. Jeder Interessierte wird entsprechend seiner schach 
lichen Kenntnisse in die Mannschaft integriert. Voraussetzung 
ist die 3GRegel. 
Weitere Informationen können bei Johann abgefragt werden 
(Tel. 07131/7247667). Wir freuen uns auf Sie!
Schachkurs
Die Schachabteilung des TSV Schwaigern bietet zum Lernen 
des „königlichen Spiels“ einen Schachkurs an. Die Teilnehmer
zahl ist auf 5 begrenzt. Die 3GRegel muss bei allen Trainings
einheiten eingehalten werden. Die Interessierten können sich 
bei Johann melden.

FSV Schwaigern
Einladung zur Generalversammlung 2021
Der Vorstand des FSV Schwaigern 1993 e. V. lädt seine Mit
glieder herzlich zur ordentlichen Generalversammlung am 
Freitag, 19. November 2021 ins FSV Clubhaus ein. Beginn ist 
um 20 Uhr.
Tagesordnung: 1. Begrüßung und Totenehrung, 2. Bericht des 
Vorstandes, 3. Bericht des Kassiers, 4. Bericht der Kassen 
prüfer, 5. Entlastung, 6. Berichte der Abteilungsleiter,  
7. Wahlen, 8. Anträge, 9. Verschiedenes. Anträge sind schrift
lich beim 1. Vorsitzenden Rico Wendler, Marktstr. 11,  
Schwaigern bis zum 12.11.2021 einzureichen. Bitte die  
3GRegeln einhalten.
Fußball
Aktive
Kreisliga A: FSV II – TG Böckingen 2:2
Große Überraschung – die FSVZweite knöpfte dem Tabellen
führer zwei wichtige Punkte ab. In den ersten dreißig Minuten 
zeigte die Truppe eine tadellose Leistung und die 1:0Führung 
durch Fabian Herbrik folgerichtig. Etwas überraschend dann 
der Ausgleich. Nach dem Wechsel schenkten sich beide Mann
schaften nichts, zwei Fouls in den jeweiligen Strafräumen mit 
nachfolgenden verwandelten Elfmetern von Maurice Piller 
(FSV) und wiederum Alan Haberkern (TGB) sorgten für ein  
gerechtes 2:2Unentschieden, für beide Mannschaften zu 
friedenstellend 
Kreisliga B: Spfr. Stockheim – FSV III 1:0
Die Partie gegen Stockheim begann sehr hektisch, jedoch ohne 
zwingende Torchancen. Beide Mannschaften wirkten sehr  
nervös, sodass kein Spielfluss zustande kam. In Halbzeit zwei 
das gleiche Bild. Auf beide Seiten ergaben sich zwei hundert
prozentige Torchancen, welche Stockheim zum 1:0Führungs
treffer nutzte. 
Fazit: Der FSV III verliert ein klassisches 0:0 Spiel durch eine 
Unaufmerksamkeit mit 1:0.
Vorschau Sonntag, 24.10., Leintalstadion:
15.00 Uhr FSV III – SGM Fürfeld/Bonfeld II,
15.00 Uhr SC Böckingen – FSV I
15.00 Uhr TSV Botenheim – FSV II
Drei schwere Spiele am Wochenende. Kann der FSV die negative 
Bilanz beim SCB in ein positives Ergebnis umwandeln? Der 
Dreier vom Sonntag dient als Motivation. Die Zweite spielt auf 
der Botenheimer Heide gegen den LigaPrimus, auch hier dient 
das tolle Ergebnis vom Sonntag als Motivation. 
Der FSV III muss gegen Fürfeld/Bonfeld alles zeigen, damit es 
vielleicht den dritten Dreier gibt.
Frauenfußball
Bezirksliga Frauen: FSV Schwaigern – SV Sülzbach II 5:1
Gleich zu Spielbeginn sorgte Lisa Behrendt mit ihrem Treffer 
für eine frühe Führung (1.). In Topform präsentierte sich  
Donata Schilliro, die einen lupenreinen Viererpack markierte 
(12./21./24./51.) In der 69. Minute erzielte der SV Sülzbach 
II schließlich noch den Ehrentreffer.
Kommenden Samstag treffen die Damen des FSV auswärts auf 
die Gegner der Spfr Widdern (16.15 Uhr). Über Unterstützung, 
um der gewohnt unangenehmen heimischen Fantribüne  
begegnen zu können, würden wir uns sehr freuen.
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Jugendfußball
D-Junioren
U13: SGM TSV Güglingen-Frauenzimmern – FSV 3:0
Die Anfangsphase war ausgeglichen und es entwickelte sich 
zunächst ein Spiel auf Augenhöhe. Torchancen blieben aber 
auf beiden Seiten Mangelware. Durch einen Elfmeter gerieten 
wir dann in Rückstand. Leider gelang es uns dann zu keinem 
Zeitpunkt, das gegnerische Tor entscheidend in Gefahr zu  
bringen und wir mussten noch vor der Pause einen weiteren 
Gegentreffer hinnehmen. In der 2. Halbzeit dann kurz vor 
Schluss das Gegentor zum Endstand. Positiv bleibt hervor 
zuheben, dass jeder alles gegeben hat.
E-Junioren
FC Union Heilbronn III – FSV Schwaigern II 7:8
In einem torreichen spiel gewann der FSV letztendlich verdient 
gegen die Mannschaft aus Heilbronn. Man konnte sich in dem 
Spiel nie richtig absetzten, immer wieder gelang es den  
Heilbronnern zu verkürzen oder auszugleichen. Torschützen: 
Lasse Schinko (3), Marco Pisanello (2), Carlo Hauser, Aaron 
Wieprecht und ein Eigentor.
FC Union Heilbronn I – FSV Schwaigern I 8:2
Achtbar aus der Affäre zogen sich die Jungs vom FSV Schwai
gern. Bis zur Halbzeit konnte man das Spiel offen halten (1:1). 
Leider musste man dann innerhalb kurzer Zeit 4 Gegentreffer 
hinnehmen und man kam nicht mehr richtig in die Zweikämpfe, 
da in der ersten Halbzeit alles kämpferisch und läuferisch  
gegeben wurde und somit die Kräfte schwanden. Trotzdem eine 
Leistung, auf der man aufbauen kann. 
Torschützen: Mattheo Reichelt und Marco Pisanello
Bambini- und F-Junioren
Viel Begeisterung bei „Groß und Klein“ am vergangenen Sams
tag bei herrlichem Wetter im Leintalstadion beim Spieletag. 
Insgesamt 18 Teams (12 FJunioren und 6 Bambinis) sorgten 
für mächtig Stimmung bei den vielen Zuschauern und Fans. Ein 
herzliches Danke an alle Mannschaften, an alle Helferinnen 
und Helfer, an alle Organisatoren sagt der FSV an dieser Stelle 
und ist für eine Neuauflage bereit.
Vorschau Samstag 23.10.:
EJunioren: 9.30 Uhr FSV II – SV Leingarten I
EJunioren: 11.30 Uhr FSV Türkspor NSU I
DJunioren: 13.30 Uhr FSV – SGM Cleebronn

Tri-Team Heuchelberg
Florian Angert wird Zweiter beim Ironman Mallorca.  
Damen-Mannschaft steigt in die 2. Bundesliga auf.
Bei seiner zweiten Langdistanz in diesem Jahr sicherte sich  
Flo nach einer famosen Aufholjagd in 7:57:59 Stunden Rang 2 
und zudem das begehrte Startticket für die WM in Kona/Hawaii 
im Oktober 2022. War er noch als Schnellster aus dem Wasser 
gekommen, musste er zunächst auf der Radstrecke drei Ver
folger ziehen lassen und wechselte an Position 4 zum abschlie
ßenden Marathon. Durch einen starken Lauf ließ er zwei Kon
kurrenten hinter sich und kam noch bis auf wenige Sekunden 
an den Sieger Leon Chevalier heran. Bereits im September 
hatte sich die Damenmannschaft des  TriTeam Heuchelberg 
mit dem 2. Platz in der BadenWürttembergFrauenliga den 
Aufstieg in die zweite BundesligaSüd gesichert. Die beiden 
Herrenmannschaften belegten Platz 15 und 21.

Wanderfreunde 1984 Schwaigern
Ehrungen bei der 36. Mitgliederversammlung
Die 36. Mitgliederversammlung der Wanderfreunde fand am  
17. Oktober in den Räumlichkeiten des Kleintierzüchtervereins 
in Massenbach statt. Teil der Mitgliederversammlung war die 
Ehrung für 25 Jahre treue Mitgliedschaft und vorbildliches En-
gagement im Verein. 

Mit einem Präsent und einer 
Urkunde bedankte sich der  
1. Vorsitzende Karl Stadler bei 
den anwesenden Heiderose 
Maurer und Karl Hartmann  
(2. Vorstand). Erika und Ernst 
Kern, sowie Vesna und Martin 
Vutuc konnten an der Veran
staltung nicht teilnehmen und

bekommen Urkunde und Präsent nach Hause gebracht. Ein aus
führlicher Bericht erscheint in der kommenden Ausgabe.

Liederkranz Schwaigern
Chorproben immer mittwochs in der Frizhalle: 19 Uhr singt der 
gemischter Chor, 20.15 Uhr proben die Power Voices. Bitte 
in Zukunft ein Handtuch für die Stühle der Frizhalle mit 
bringen, so sparen wir die Stuhlschlepperei. Wer an der Probe 
nicht teilnehmen kann, benachrichtigt bitte die Vorständin im 
Vorfeld. Mit neuen Songs im Gepäck starten wir wieder voll 
durch! In den Herbstferien finden keine Proben statt.

SchachFreunde Schwaigern
A-Klasse
SC Künzelsau – SF Schwaigern II 4,5:1,5
Am 10.10. setzten sich die favorisierten Künzelsauer durch. 
Einen sehr guten Sieg erzielte Alexander Rommel an Brett 1 
gegen den 130 DWZ Punkte stärkeren Gegner. Adrian Mühl
bauer erkämpfte ein gutes Remis gegen seinen 240 DWZ 
Punkte stärkeren Gegner. Herzlichen Glückwunsch den beiden!
11. Schachfestival Schwaigern
Am 14.10. fand die erste von sieben Runden des Schach 
festivals der SchachFreunde Schwaigern mit einer Rekord 
beteiligung von 27 Teilnehmern statt. In den meisten Partien 
gewannen die Favoriten. Ausnahme die Partie Uwe Single – 
Christoph Müller (1:0). 
Alle Ergebnisse unter www.sfschwaigern.de. Nächste Rund ist 
am 11.11.2021 um 20.00 Uhr.
11. Biber-Jugend-Cup
Am Samstag, den 16.10.2021, wurde in HeilbronnBiberach 
wieder einmal der BiberJugendCup veranstaltet. Bei dem 
Schnellschach Turnier wurde in 7 Runden (2 x 20 Minuten  
à Partie) die Sieger ermittelt. Die Schachfreunde Schwaigern 
hatten 7 Teilnehmer/innen in unterschiedlichen Alters 
gruppen im Rennen. Alle Jugendlichen haben sehr gute  
Partien gespielt und waren mit vollem Einsatz dabei. Beson
ders erwähnenswert ist die Leistung von Adrian Mühlbauer, der 
in seiner Altersgruppe (U 14) die Bronze Medaille erspielt hat. 
Gratulation.
Bezirksjugendliga
SF Schwaigern I – TSG Öhringen I
Am Samstag, den 23.10.2021, ist Schwaigern Gastgeber für die 
erste Mannschaft des TSG Öhringen. Bei dem Saisonauftakt 
wird an 6 Brettern der Sieger ermittelt. Startschuss ist um 
14.00 Uhr im Vereinsheim in Schwaigern.
Kreisjugendliga
SF Schwaigern II – Heilbronner SV IV
Zum Saisonauftakt am Samstag, den 23.10.2021 ist  
Schwaigern Gastgeber für die vierte Mannschaft des Heil 
bronner SV. An 4 Brettern wird der Sieger ermittelt. Beginn 
09.00 Uhr im Vereinsheim in Schwaigern.
B-Klasse
SF Schwaigern III – SC Bad Wimpfen III
Am Sonntag 24.10.2021, empfängt Schwaigern die dritte 
Mannschaft von Bad Wimpfen. Bei dem Saisonauftakt wird an 
6 Brettern der Sieger ermittelt. Beginn 9.00 Uhr im Vereins
heim in Schwaigern.
Terminvorschau
31.10. AKlasse, 2. Runde, SF Schwaigern II – SV Böckingen II, 
9.00 Uhr, Heilbronner Str. 29 (gegenüber Kaufland). 

Wein am Berg
Viel OktoberRegen ist für die Felder ein Segen. Das wünscht 
sich der Ortsbauernverband Stetten a. H. – aber nicht am 
 kommenden Sonntag. Denn da bewirten diese den Weinaus
schank am Lobenberg, mit GLÜHWEIN und heißer „Roten“ vom 
Grill. Genießen Sie dazu die herrliche Aussicht bei einem oder 
zwei Gläser Wein. Wir freuen uns auf Sie!

Förderverein Haus für Pflege und Gesundheit
Sehr geehrte Mitglieder, wir laden Sie sehr herzlich zu unserer 
diesjährigen Mitgliederversammlung am Dienstag, 
16.11.2021, um 20.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses ein. 
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Tagesordnung: 1. Bericht der Vorsitzenden, 2. Bericht des 
Heimbeirats, 3. Bericht des Kassiers, 4. Bericht der Kassen
prüfer, 5. Entlastung, 6. Wahlen, 7. Bericht der Heimleitung, 
8. Verschiedenes. Wir freuen uns auf Ihr Kommen, Ihr  
Interesse an der Arbeit des Fördervereins und danken Ihnen für 
Ihr Engagement.

Freunde und Förderer der Sonnenberg-Grund-
schule Schwaigern 
Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 27.10.2021, um 
20.30 Uhr im Musiksaal der SonnenbergGrundschule. Hierzu 
möchten wir alle Mitglieder, Elternbeiräte und Freunde des Ver
eins herzlich einladen. Anträge zur Tagesordnung müssen bis 
zum 25.10.2021 beim Vorstand des Vereins, Kernerstr. 32/1, 
Schwaigern eingereicht werden.

Förderverein für den Tierpark im Leintal
Besuchen Sie uns am Halloweenwochenende 30. und 31.10. 
– an unserem „Kiosk der fantastischen Affenbande“ bieten 
wir Ihnen täglich von 11 – 16 Uhr leckere Kürbissuppe, Apfel
most, Kaffee und vieles mehr. Kommen Sie vorbei und lassen 
Sie sich in Gesellschaft unserer Schimpansen die Leckereien 
schmecken!

LandFrauenverein Schwaigern
Am Montag, 8.11., um 19 Uhr findet unsere Generalversamm-
lung im Vereinsheim statt. Auch die Wahl des Vorstandes, des 
Vorstandsteams, der Kassiererin und der Schriftführerin steht 
an. Wahlvorschläge und Anträge können bei den Vorstands
mitgliedern oder direkt bei der Generalversammlung abgege
ben werden. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen. Eine  
Anwesenheitsliste wird geführt. Es gelten die 2GRegeln, bitte 
den Nachweis mitbringen.
Unsere beliebten Landfrauenkalender können wieder bestellt 
werden. Bitte bei Uschi Weber, Tel. 6903259, bis 26. Oktober 
melden.

Arbeitskreis Eine Welt
Mehr fürs Geld – mit diesem Slogan wird überall um Kunden 
geworben. Mehr fürs Geld – das gilt auch im Weltladen! 
Denn mit den höheren Preisen, die im Fairen Handel gezahlt 
werden, werden Menschen in den Entwicklungsländern unter
stützt, die es nicht aus eigener Kraft schaffen, sich durchzu
bringen. Mehr fürs Geld – das bedeutet auch, einen Beitrag für 
die Umwelt zu leisten, denn unsere Waren stammen über 
wiegend aus fairem und biologischem Anbau. Mehr fürs Geld 
– das heißt auch, in die Zukunft schauen und Neues aus 
probieren, z.B. haben wir viele plastikfreie Alternativen  
aus Fairem Handel im Angebot: BambusZahnbürsten,  
BambusStrohhalme, Seifensäckchen, Brot und Mehrweg 
beutel, Bienenwachstücher usw. Deshalb: Weltladen – Mehr 
fürs Geld! 
Öffnungszeiten: Dienstag – Samstag 9.00 – 12.00 Uhr,  
Dienstag, Donnerstag, Freitag 14.30 – 17.30 Uhr.

Children’s Nest
Schule für Children’s Nest

Eine tolle Nachricht erreichte 
uns aus Choma/Sambia. Dieser 
Tage fand der erste Spaten
stich für den Bau unserer ei-
genen Schule auf dem Ge-
lände von Children’s Nest 
statt. Die Beschulung unserer 
Kinder durch eigene Lehrkräfte 
während des CoronaHome
schoolings zeigte deutlich, 
dass die selbst unterrichteten 
Kinder bessere Schulleistungen 
erzielten. 

Das möchten wir allen Kindern von CN dies ermöglichen. Die 
Bildungsqualität soll dadurch erhöht werden, was die Chancen 
der Kinder verbessert. 

Des Weiteren wurden immer wieder CNKinder auf Grund ihres 
Wohnortes im Kinderheim diskriminiert. In den letzten Jahren 
sind die Schulkosten gestiegen, durch die Schule werden die 
Kosten für die CNKindern wegfallen bzw. reduziert werden. 
Gleichzeitig können durch Beschulung von Kindern von außen 
Einnahmen generiert werden. Die Schule bietet eine zusätz 
liche Möglichkeit für Freiwilligenarbeit aus Sambia selbst und 
dem Ausland.

Jahrgang 1938 Schwaigern
Zu unserem nächsten Jahrgangstreffen um 12 Uhr im  
Schützenhaus in Stetten haben wir Donnerstag, 25. November, 
vorgesehen. Wir bitten die CoronaMaßnahmen zu beachten. 
Über ein Wiedersehen mit vielen vertrauten Gesichtern würden 
wir uns freuen.

Uganda-Hilfe Unterland
Absage Ugandatag 2021
Liebe Mitglieder, Spender und Freunde der UgandaHilfe Unter
land, wir haben lange zugewartet, ob sich an den Vorgaben auf 
Grund der CoronaPandemie noch etwas ändert. Leider war das 
nicht so und deshalb müssen wir jetzt unseren Uganda 
tag 2021, der für den 24.10.2021 vorgesehen war, absagen.

SGM MassenbachHausen 
Fußball Aktive
SGM MassenbachHausen – TSV Botenheim 2:3 (1:2)
Benjamin Reichert erzielte nach 30 Minuten den 1:0 Führungs
treffer, den Marco Oehler nach nur 3 Minuten egalisierte. Kurz 
vor der Pause war es Sebastian Haussmann, der auf 2:1 er
höhte. Botenheim kam besser aus der Kabine und Fabio  
Bronner nutze einen Abstimmungsfehler der SGM eiskalt aus 
und erhöhte auf 1:3. Nur kurz darauf brachte Benjamin  
Reichert die SGM mit seinem 2:3 wieder ins Spiel, bei dem es 
schlussendlich leider blieb. Alles in allem wäre ein Unent 
schieden das gerechtere Ergebnis gewesen.
Pokalachtelfinale
SGM MassenbachHausen – Spfr Neckarwestheim 4:1 (2:0)
Mit der stärksten Saisonleistung bisher konnte die SGM 1 be
reits am Donnerstag im Pokal Achtelfinale einen verdienten 
4:1Heimsieg gegen den Tabellenführer der A1, Spfr Neckar
westheim einfahren und zieht somit ins Viertelfinale des  
Bezirkspokals ein. 
Torschützen: Pascal Wylezik, Dominik Baumann (2), Burak 
Bingöl.
Jugendfußball
E-Junioren 1 und 2
Vergangenen Freitag durften unsere E2 Junioren das erste Mal 
ein Abendspiel unter Flutlicht bestreiten. Gegner waren unsere 
Nachbarn der SGM Fürfeld/Bonfeld/Obergimpern. Unsere E2 
Jungs verloren dabei mit 2:6 (0:3) und konnten nicht ganz mit 
den spielstarken Gästen mithalten! In Halbzeit zwei ver 
suchten unsere Jungs sich zu wehren und konnten zweimal 
durch Mats zum 1:3 und 2:5 verkürzen, jedoch reichte es leider 
nicht zu mehr. Trotzdem eine tolle Leistung der Jungs!
Unsere E1 Junioren hatten im Nachgang den Tabellenführer zu 
Gast! Eine rasante 1. Halbzeit mit Toren hüben wie drüben 
sorgte für eine 3:4Führung für den Gast! In der 2. Halbzeit 
warfen sich unsere Jungs in gefühlt jeden Ball und belohnten 
sich kurz vor Schluss mit dem 4:4 durch Matteo! Klasse ge
macht. Ein großes Dankeschön unsererseits geht hierbei an 
alle Eltern, welche uns bei der Bewirtung von Glühwein und 
Grillwurst so tatkräftig unterstützt haben, sowie die vielen  
Zuschauer, welche wir begrüßen durften! Die komplette  
EJugend hat sich sehr gefreut.
D-Junioren
SGM Ellhofen Sulmtal – SGM 4:0 (4:0)
Nichts zu holen gab es für unsere DJunioren beim starken 
Gegner in Ellhofen. Nach 15 Minuten lagen wir schon 3:0 hin
ten da die Abwehr sich ein ums andere Mal zu leicht ausspielen 
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ließ und die offensive kaum zum Abschluss kam. In Halbzeit 2 
konnte man das Spiel offener gestalten, aber mehr wie 2 Lat
tentreffer konnten wir uns leider nicht erarbeiten. Ein großes 
Lob an unseren Torwart Felix Bonnet der eine höhere Nieder
lage mit starken Paraden verhindert hat!
Vorschau
Samstag 23.10.: 
E1Junioren: 
10.30 Uhr SGM I – TSV Biberach. Für das leibliche Wohl ist bei 
Butterbrezeln, Kuchen, Kaffee und Punsch wie immer gesorgt.
DJunioren: SGM Ilsfeld – SGM MbH 9.30 Uhr
CJunioren: SC Oberes Zabergäu – SGM MbH 12.50 Uhr
AJunioren: SGM MbH – SC Böckingen 15.15 Uhr in Mb
BJunioren: 
Sonntag, 24.10., 10.30 Uhr TSV Niederhofen – SGM MbH
Mittwoch, 27.10., 19.00 Uhr SGM MbH – SGM Dürrenz. in Mb
Abteilung  Volleyball
Spieltermin: B-Nord 2 Damen
Am Samstag, den 23.10., spielen wir ab 14 Uhr gegen  
TG Böckingen und VfB Neuhütten in Schwaigern in der Sonnen
berghalle. Bitte alle Spielerinnen um 12.45 Uhr zum Aufbau 
kommen.

Gesangverein Eintracht Massenbach
Unser geplantes Konzert am Samstag, den 23.10., in der 
Georgskirche Massenbach kann leider Corona bedingt nicht 
stattfinden. Nun hoffen wir im Chor MEZZOFORTE, dass die 
etwas gelockerten Auftrittsbedingungen in den Kirchenräumen 
es uns ermöglichen, den Sonntagsgottesdienst am 14. Novem
ber mit Chorliederbeiträgen begleiten zu dürfen. Chorfreunde 
bitte Termin vormerken.

SG Stetten/Kleingartach
SGM Niederh./SGSK II Reserve – SC Oberes Zabergäu Reserve    
4:2 (1:2)
Torschützen: 2mal Maximilian Söhner, 1mal Pascal Stock und 
1mal Jan Heidinger.
SGM Niederhofen/SGSK II – SGM Meimsheim/Brackenheim I   
0:3 (0:2)
SG Stetten-Kleingartach I – FSV Friedrichshaller SV  2:3 (2:0)
In den ersten 30 Minuten ging es hin und her mit Torchancen 
auf beiden Seiten. Mit einem Fernschuss traf Sven Gatnar zur 
Führung nach 34 Minuten. Lars Kümmerle erhöhte drei Minuten 
später zum 2:0Pausenstand. Die Gäste verkürzten zwei  
Minuten nach der Pause auf 2:1. In der 70. Minute drehte 
Friedrichshall das Spiel mit zwei Toren innerhalb einer Minute. 
In Hälfte zwei konnte die SGSK nicht an die Leistung der  
ersten 45 Minuten anknüpfen und blieb daher ohne Punkte. 
Vorschau Sonntag, 24. Oktober:
VfR Heilbronn – SG StettenKleingartach I um 11 Uhr im  
Frankenstadion Heilbronn. Beim ungeschlagenen Tabellen 
führer muss die SGSK alles abrufen, um das Spiel lange aus
geglichen gestalten zu können.
FC Kirchhausen – SGM Niederhofen/SGSK II um 15 Uhr in 
Kirchhausen. Beim Tabellenletzten steht für die SGM N/SGSK II 
ein SechsPunkteSpiel an. Das Team muss geschlossen auf
treten, um dieses richtungsweisende Spiel für sich zu entschei
den. Zuschauer sind zu beiden Spielen herzlich willkommen.

SGM Oberes Leintal Jugendfußball
E-Junioren
SGM Meimsheim I – SGM Oberes Leintal 8:2 (5:1)
Beim Tabellenführer lagen die EJunioren nach 16 Minuten mit 
zwei Toren in Rückstand. Maximilian Rembold verkürzte durch 
einen Strafstoß zum 2:1. Bis zur Pause erhöhten die Gastgeber 
auf 5:1. Nach vier Minuten der zweiten Hälfte traf Meimsheim 
zum 6:1. Noah Beer verkürzte nach schöner Vorarbeit von 
 Giuliano Vasconcelos zum 6:2. Kurz vor dem Ende traf 
 Meimsheim noch zweimal zum 8:2Endstand.

C7-Junioren
SGM Stetten-Kleing./Ob. Leintal – SC Oberes Zabergäu 4:5 (1:4)
In den ersten 20 Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel. Die 
Gäste trafen nach 20 und 22 Minuten zur 0:2Führung. Kimi 
Sauter verkürzte nach 29 Minuten zum 1:2. Im Gegenzug fiel 
das 1:3. In der 31. Minute erhöhten die Gäste zum 1:4Pausen
stand. Nach der Pause verkürzte Loren Cimili und Ali  
Baytarolgu auf 3:4. Nach 57. Minuten traf der SC OZ zum 3:5. 
In der Schlussminute erzielte Loren Cimili den 4:5Endstand. 
C11-Junioren
SGM Stetten-Kleingartach – FC Kirchhausen 1:2 (1:1)
Im Spitzenspiel war die C11 in den ersten 35 Minuten spiel
bestimmend. Nach vier Minuten traf Luca Wiesmüller mit  
Unterstützung des Gästetorspielers zur Führung per Freistoß. 
Danach ließ die C11 leider klare Torchancen ungenutzt. Die 
Gäste trafen kurz vor der Halbzeit zum glücklichen Ausgleich. 
Nach der Pause verflachte das Spiel. Die Gäste nutzten ihren 
zweiten Angriff zur Führung. Bis zum Ende gelang der C11 
leider nicht den Ausgleich zu erzielen.
B-Junioren
SGM Unteres Zabergäu – SGM Niederhofen/OL 5:2 (3:1)
Tore: Stuart Wagner und ein Eigentor.
A2-Junioren
SC Oberes Zabergäu – SGM Schwaigern/OL II 3:1 (1:0)
Trotz des kleinen Kaders hielt man gegen eine zweikampfstarke 
Mannschaft überraschend sehr gut mit. Leider viel in der  
36. Minute das 1:0. Dieses Ergebnis rettete die starke Abwehr 
um Denis Aydin und Torspieler Dennis Schillaci in die Halbzeit. 
Nach der Pause ging der Gegner nach zwei sehr gut geschlage
nen Eckbällen, die wir nicht verteidigen konnten, mit 3:0 in 
Führung. Zur Ergebniskorrektur erzielte Tim Schuster das 3:1. 
A1-Junioren
SV Schluchtern – SGM Schwaigern/OL I 4:1 (2:0)
In den Anfangsminuten entschieden die AJunioren beinahe 
jeden Zweikampf für sich, konnte ich aber kaum eigene  
Chancen erspielen. In der 17. Minute gingen die Gastgeber in 
Führung. Kurz vor der Pause legte die Heimelf mit dem 2:0 
nach. Nach der Pause verkürzte Finn Wittmann zum 2:1. 
Schluchtern erzielte drei Minuten später das vorentscheidende 
3:1. In der Schlussphase traf Schluchtern zum 4:1Endstand.
Vorschau:
Samstag, 23. Oktober 
EJunioren: SGM Oberes Leintal – Spfr. Lauffen I um 10.30 Uhr 
in Niederhofen.
C7Junioren: SGM StettenKleingartach/OL – TSV Biberach um 
10.30 Uhr in Stetten.
AIIJunioren: SGM Schwaigern/OL – SV Heilbronn am Leinbach 
um 15.15 Uhr in Schwaigern.
Sonntag, 24. Oktober 
BJunioren: SGM Niederhofen/OL – SGM MassenbachHausen 
um 10.30 Uhr in Niederhofen.
Bambini/FJunioren: SpieleFest ab 14 Uhr in Meimsheim.
Mittwoch, 27. Oktober 
BJunioren: SGM Cleebronn – SGM Niederhofen/OL um 19 Uhr 
in Cleebronn.
Donnerstag, 28. Oktober 2021
DJunioren: SGM Oberes Leintal – SV Leingarten I um 18 Uhr 
in Stetten.
Zuschauer sind zu allen Spielen und den beiden SpieleFesten 
herzlich willkommen.

Sportschützenverein Heuchelberg
Hauptversammlung
Am Freitag, den 05. November, findet um 19.30 Uhr unsere 
diesjährige Hauptversammlung im Schützenhaus statt. Anträge 
zur Tagesordnung müssen laut § 9.1.3 der Satzung des SSV bis 
spätestens 22.10.2021 (zwei Wochen vor der Hauptversamm
lung) schriftlich beim 1. Vorsitzenden eingereicht werden. 
Verspätet eingehende Anträge werden nicht bei der Hauptver
sammlung behandelt. Ausgenommen sind Dringlichkeits 
anträge, die mit Ereignissen zusammenhängen, welche in der 
Zeit zwischen Abgabeschluss und Hauptversammlung ein 
treten. Sollte aufgrund der bestehenden gesetzlichen Vorgaben 
eine Hauptversammlung nicht stattfinden dürfen, wird die Ab
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sage des Termins im Amtsblatt, auf der Homepage sowie als 
Aushang im Schützenhaus und auch per Mail mitgeteilt.
Vorankündigung
02.11.2021 Jugendversammlung; 06.11.2021 Altpapiersammlung

Bauernverband Ortsverein Stetten
Bei hoffentlich schönem Herbstwetter übernimmt der Land
wirtschaftliche Ortsverein am Sonntag, den 24. Oktober, ab 
11.00 Uhr die Bewirtung bei Wein am Berg im Lobenberg.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gesangverein Edelweiss Stetten 1880
Chorproben: Männerchor: Freitag, 20 – 22 Uhr im Vereins
zimmer der Mehrzweckhalle. Bitte 3GRegeln beachten!
Der Kinderchor „Die Grünschnäbel“ trifft sich immer montags 
um 17.30 Uhr im Vereinszimmer der Mehrzweckhalle. Komm 
einfach vorbei und sing mit uns!
Der Chor Querbeet probt mittwochs von 20 – 21.30 Uhr im 
Vietrieb 1, bei Feiles. Bitte 3GRegeln beachten!

LandFrauenverein Stetten
Herzliche Einladung am 26.10. um 19.30 Uhr zum Vortrag 
„Vom Plumsklo zur Hightech-Toilette“ mit Frau de la Roi
Frey, Weinstadt. Anmeldung bei Ellen Kümmerle, Tel. 67372, 
bitte bis zum 22.10., Gäste sind herzlich willkommen. Es gilt 
die 3GRegelung. Bitte Maske mitbringen. 

Förderverein der Grundschule Stetten
Liebe Mitglieder des Fördervereins, wir möchten Sie ganz herz
lich zu unserer Mitgliederversammlung am Freitag, 22. Oktober 
2021, um 19.30 Uhr einladen. Diese wird in der Pausenhalle 
der Grundschule Stetten stattfinden. Bitte den Haupteingang 
benutzen. Während der Versammlung besteht Maskenpflicht und 
bitte halten Sie einen der 3G-Nachweise am Eingang bereit. 

TSV Niederhofen
Am Freitag, 29.10., um 20 Uhr findet unsere jährliche Haupt-
versammlung im Vereinsheim des TSV Niederhofen statt. 
Hierzu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. Über eine rege 
Teilnahme würden wir uns sehr freuen. Bitte beachten: Es  
haben nur Personen mit einem 3G-Nachweis Zutritt!

LandFrauenverein Niederhofen
Am 25. Oktober um 19 Uhr starten wir mit unserem Programm 
im Schulhaus. Mit Frau Ulrich basteln wir Engel mit Beleuch-
tung. Unkosten ca. 6 – 10 €. Um Anmeldung wird gebeten 
unter Tel. 67325, Gäste sind herzlich willkommen. 

Chorgemeinschaft 1860 Niederhofen
Unsere nächste Chorprobe findet am Dienstag, 25.10., um  
20 Uhr im Alten Schulhaus statt.
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